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2014: Ein Jahr mit vielen
Herausforderungen

Liebe Handwerkskolleginnen und Kol-
legen, der Jahreswechsel ist vollzogen und 
nun stehen wir am Anfang des neuen Jah-
res und verspüren ein gewisses „Unbeha-
gen“, ohne dieses konkret einordnen zu 
können.

Teilweise ist dies ganz normal, da man 
mit Fortgang des ablaufenden Jahres besser 
wusste, wie sich der eigene Betrieb entwi-
ckelt und was noch erforderlich war, um ei-
nen guten Jahresabschluss zu erreichen trotz 
des wetterbedingten Einbruchs im ersten 
Quartal 2013. Durch den Jahreswechsel 
stehen die Uhren jetzt wieder auf „Null“, 
die entsprechenden wirtschaftlichen Plan-
ziele sind gefasst und die Betriebe arbeiten 
unter Hochleistung weiter. Da triff t es sich 
gut, dass sich der Winter derzeit nicht in 
seiner stärksten Ausprägung zeigt.

Teilweise stellt sich auch ein gewisses 
Gefühl der Unsicherheit ein. Begründet 
wird dies durch die Vorhaben bzw. die 
Umsetzung des am 27.11.2013 durch die 
Regierungsparteien CDU/CSU und SPD 
beschlossenen Koalitionsvertrages. Ent-
sprechend dieses Vertrages und der Neu-
jahrsansprache der Bundeskanzlerin An-
gela Merkel, soll „Deutschland stärker 
gemacht werden“.

Natürlich ist dieses Vorhaben im Sin-
ne des Handwerks. Unabdingbare Voraus-
setzung ist jedoch, dass die Politik dem 
Handwerk Rahmenbedingungen belässt 
oder schaff t, die ein gutes wirtschaftliches 
Arbeiten zulassen, so dass letztendlich der 
deutsche Mittelstand weiterhin als zu-
verlässige Stütze fungieren kann. Dem-
entsprechend hat das Handwerk auch 
konkrete Forderungen an die Große Koa-
lition, um dieses Ziel zu erreichen.

So titelte vor kurzem eine große deut-
sche Boulevardzeitung „Handwerker wol-
len 100.000 € von Gabriel“. Jedoch ver-
barg sich hinter dieser Schlagzeile weniger 
als man vermutet hatte. Das Bundesmi-

nisterium für Wirtschaft und Energie 
wollte aufgrund des neuen Ressorts Ener-
gie die Internetdomain von www.bmwi.de
in www.bmwe.de ändern. Jedoch hatten 
zwei süddeutsche Handwerkskollegen die-
se Domain bereits gesichert. Die Regie-
rung bot hierfür zunächst 2.800 €, dann 
4.000 €. Jedoch wollten die beiden Kol-
legen erst ab 10.000 € über einen Verkauf 
nachdenken. Dies war der Regierung zu 
teuer und nun bleibt alles beim Alten.

Die Geschichte ist amüsant, jedoch 
zeigt sie abstrakt betrachtet auch, dass 
eine Veränderung seitens der Regierung 
angestrebt wurde, die dann jedoch nicht 
kommt. Dieses „Versuchsverhalten“ der 
Regierung kann für die anstehenden Th e-
men des Koalitionsvertrages wie Energie-
wende, Fachkräftemangel, Meisterplicht 
und Mindestlohn nicht die richtige Her-
angehensweise sein. Hier braucht es kla-
re Ziele und entsprechende Umsetzungen.

Es passt in diesem Zusammenhang 
nicht zusammen, wenn im Koalitionsver-
trag steht, dass ein großer Teil der Erfolgs-
geschichte des Handwerks die Tarifautono-
mie ausmachen würde und gleichzeitig eine 

staatliche Regulierung mittels eines Min-
destlohns vorgenommen wird, wobei im-
mer noch keine genauere Aussage getroff en 
wird, ob zum Beispiel auch Auszubildende 
und Rentner hiervon erfasst werden sollen. 
Aber gerade solche Antworten braucht das 
Handwerk, damit die Betriebe sich entspre-
chend darauf einrichten und ihre weitere 
Planung ausrichten können. 

Gleiches gilt für die Energiewende. Die 
steigenden Energiekosten müssen gebremst 
werden und Energie muss bezahlbar blei-
ben, insbesondere vor dem Hintergrund 
der aktuellen Diskussion um die Strei-
chung der EEG-Rabatte für die Industrie. 
So formulierte kürzlich der Präsident des 
Nordrhein-Westfälischen Handwerkstag, 
Herr Prof. Dr. h.c. Wolfgang Schulthoff , 
diesbezüglich: „Der Koalitionsvertrag lässt 
nicht erkennen, dass die neue Bundesregie-
rung die Größe der Herausforderung wirk-
lich verstanden hat“. Daher ist hier drin-
gender Handlungsbedarf angezeigt. 

Die weiteren Th emenfelder Fachkräf-
temangel und Abschaff ung der Meister-
pfl icht müssen entschiedener angegan-
gen werden. Es kann nicht sein, dass bei 
einem doppelten Abiturjahrgang im Er-
gebnis für das Handwerk keine Auszubil-
denden „hängen bleiben“. Dabei gilt das 
deutsche duale Ausbildungssystem doch 
als vorbildhaft. Nur wie wird eine qualita-
tiv hochwertige Ausbildung sichergestellt, 
wenn die Meisterpfl icht im Handwerk 
grundsätzlich fallen soll?

Ich denke, die Aufgaben der Bundes-
regierung sind vielfältig, jedoch klar und 
mit konkreten Vorgaben des Handwerks. 
Daher ist es unsere Aufgabe die Regie-
rungstätigkeit genau zu beobachten und 
entsprechend regulativ einzugreifen.

In diesem Sinne, möchte ich Ihnen, 
Ihren Familien und Mitarbeitern für das 
neue Jahr viel Kraft, Gesundheit und Er-
folg wünschen.
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Willi Reitz
Kreishandwerksmeister
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Zum traditionellen Neujahrsempfang
luden Kreishandwerksmeister Willi 
Reitz und die Kreishandwerkerschaft
Bergisches Land auch im Jahr 2014
viele Vertreter aus Handwerk, Politik,
Verbänden, Schulen und Banken ein.

Das Handwerk hat einen neuen Präsi-
denten: Hans Peter Wollseifer erhielt 
von der Vollversammlung des Zentral-
verbandes des Deutschen Handwerks 
(ZDH) in Dortmund mit absoluter 
Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen. 
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Der Oberbergische Kreis, die Volksbank 
Oberberg eG und die Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land unterstützen 
gemeinsam Hauseigentümer, die ihre 
Immobilie energetisch überprüfen
und sanieren lassen wollen.

Mehr Mut zu Farbe, Form und Mate-
rial – Inszenierung ist angesagt! Das 
Wohnen wird immer mehr zum Abbild 
der globalen Moderne. Die größte Mö-
belmesse der Welt gestattete einen 
hoffnungsvollen Blick in die Zukunft.
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Herausforderungen im Handwerk 2014

Der Neujahrsempfang – auch
Treffpunkt für Vorschau und Planung

Hauptgeschäftsführer Marcus Otto 
und Willi Reitz in seiner nunmehr ein-
jährigen Funktion als Kreishandwerks-
meister empfingen am 7. Januar 2014 
zum traditionellen „Neujahrsemp-
fang“ im Hause der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land sowohl Mitglie-
der aus den Vorständen der dreizehn 
Innungen, Vertreter von Schulen und 
Banken, der Wirtschaftsförderung und 
Energieversorgung als auch Bundes- 
und Landtagsabgeordnete sowie Ver-
treter der lokalen Politik und Presse.

Eröffnet wurde die Veranstaltung 
durch Willi Reitz, der zu Beginn 
die Gelegenheit nutzte, den am 

5. Dezember 2013 von der Vollversamm-
lung des Zentralverbandes des Deutschen 
Handwerks zum neuen Präsidenten des 
ZDH gewählten Hans Peter Wollseifer zu 

beglückwünschen. Wollseifer ist damit, 
neben seiner Funktion als Präsident der 
Handwerkskammer zu Köln, jetzt auch 
„oberster“ Vertreter des Handwerks in 
Deutschland.

„Das Handwerk wird sich im Jahr 2014 
wieder zahlreichen brisanten Herausforde-
rungen stellen müssen“, so Reitz. Beispiels-
weise führe der am 27.11.2013 beschlossene 

Koalitionsvertrag zwischen den Regierungs-
parteien CDU/CSU und SPD unter den 
Überschriften „Mittelstand, Handwerk, 
Handel und Freie Berufe“ aus, dass mit-
telständischen Unternehmen, insbesondere 

dem Handwerk als „Ausbilder der Nation“ 
eine zentrale Rolle zukomme. Auch solle bei 
den Kammern und Innungen unter ande-
rem die Tarifbindung weiter gestärkt wer-

den. Um die formulierten Ziele bezüglich 
„Perspektiven der Bundes- und Europapo-
litik für das Handwerk“ zu erreichen, gel-
te es, weiterhin die gute tägliche Arbeit der 
Handwerksbetriebe fortzuführen. 
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In Bezug auf die Begriffl ichkeit „Quali-
tät“ stellte Reitz zwei Grundsätze des Ame-
rikaners Philip B. Crosby hervor, der zum 

einen die Qualität als Grad der Überein-
stimmung mit Anforderungen defi niert 
und zum anderen, dass ein Grundprinzip 
der Qualitätsplanung die Vorbeugung ist. 
Für gute Produkte oder Handwerksleis-
tungen müssten sowohl Material als auch 
Maschinen und Mitarbeiter mit Bedacht 
ausgewählt werden, damit der Kunde die 
erwartete hochwertige Leistung des Hand-
werksbetriebes erhalte. Erfülle der Betrieb 
diese Erwartung, entstehe eine partner-
schaftliche Geschäftsbeziehung, getreu 
dem Motto/Zitat: „Qualität ist, wenn der 
Kunde zurückkommt und nicht das Pro-
dukt“. Ein entscheidender Punkt in die-
sem Zusammenhang seien die erwähnten 
Mitarbeiter, die entsprechend qualifi ziert 
sein müssen, um Qualitätsarbeit zu lie-
fern, sichergestellt durch das in Deutsch-

land bestehende duale Ausbildungssys-
tem, sprich die enge Verbindung zwischen 
Theorie und Praxis. Dieses System, das 
europaweit Anerkennung fi ndet und zum 
Vorbild genommen werden sollte, müsse 

noch besser genutzt werden, d.h. es müss-
ten zukünftig noch mehr Jugendliche die 
Chance einer Ausbildung in einem hand-
werklichen Beruf erhalten. Zwar habe das 
Handwerk diesbezüglich schon viel Auf-
klärungsarbeit in Form der Imagekam-
pagne geleistet, jedoch sei hier weiterhin 
die Unterstützung durch die Bundesregie-
rung gefordert, um dem demographischen 
Wandel zu begegnen. 

Auch Hans Peter Wollseifer stand vor 
den rund 100 Gästen. Seine Rede um-

weiter nächste Seite »»»
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spannte einen Rückblick, der von vor 
70 Jahren bis heute den demografi schen 
Wandel darstellte, einschließlich der EU 
und ihren Neuerungen. So kam er auch 
auf die durch die EU-Kommission ange-
dachte Abschaffung der Meisterpfl icht in 
Deutschland zu sprechen. Dass die Ab-
schaffung der Qualität der Gewerke nicht 
gut tue, habe sich bereits im Fliesenleger-
handwerk gezeigt. Seit der Handwerks-
ordnungsnovelle 2004 reduzierten sich 
die Meisterprüfungen um ca. 80 Prozent, 
was bedeute, dass langfristig qualifi zier-
te Mitarbeiter und Meister fehlen, die 
eine praxisorientierte Ausbildung vermit-
teln können. Vor diesem Hintergrund sei 

die Bundesregierung entsprechend ihrer 
Ankündigung angehalten, sich mit aller 
Macht gegen die Abschaffung des Meis-
terbriefes durch die EU-Kommission zu 
stemmen. Mit der Fragestellung „Ist we-
niger wirklich mehr?“, brachte es Woll-

seifer auf den Punkt. „Bei Bildung und 
Qualität sicher nicht, denn Bildung ist 
die Grundlage für ein selbstbestimmtes 
Leben.“ Dem Präsident des ZDH ist da-
her die EU-Ratsentscheidung umso un-
verständlicher. „Es gibt kein einheitliches 
Handwerk. Handwerk ist überall anders. 
Daher geht es um alle Qualifi kationen – 
es geht um den Marktzugang in Deutsch-
land.“ Für Wollseifer gilt es hier, Allianzen 
zu schmieden. Und in Bezug auf die Ener-
giewende, zu der er als Abschlusspunkt 
grundsätzlich „ja“ sagt, sei trotzdem dar-
auf zu achten, dass sie mit Augenmaß von-
statten gehe und nicht zur Belastung für 
die Wirtschaftsstandorte wird.
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Es folgte ein konstruktives Beisam-
mensein, nachdem Hauptgeschäftsführer 
Marcus Otto den offi ziellen Teil der Ver-
anstaltung durch eine kurze Ansprache 
schloss und allen Anwesenden einen wei-
terhin angenehmen Verlauf des Abends 
bei guten Gesprächen wünschte. Zahl-
reiche Gesprächspartner und -gruppen 
nutzten die Gelegenheit, neben den be-
stehenden auch neue Kontakte zu knüp-
fen und sich auszutauschen. Somit war 
es eine rundum lohnende und gelungene 
Veranstaltung. ◆

EditorialRecht + AusbildungNamen + NachrichtenTermine
FORUM 1/2014

9Handwerksforum



ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke (li.) und ZDH-Präsident Otto Kentzler (re.) beglück-
wünschen den neu gewählten Präsidenten Hans Peter Wollseifer. Foto: ZDH/Andreas Buck

Handwerk wählt Hans Peter Wollseifer 
zum neuen ZDH-Präsidenten

Das Handwerk hat einen neuen 
Präsidenten gewählt. Hans Peter Woll-
seifer erhielt von der Vollversamm-
lung des Zentralverbandes des Deut-
schen Handwerks (ZDH) in Dortmund 
mit absoluter Mehrheit das Vertrauen 
ausgesprochen. 

Hans Peter Wollseifer löste da-
mit zum 1. Januar 2014 Otto 
Kentzler ab, der neun Jahre als 

Präsident dem ZDH vorgestanden hat. 
Wollseifer, Präsident der Handwerkskam-
mer zu Köln, setzte sich in geheimer Wahl 
gegen zwei weitere Kandidaten durch. 
„Das Handwerk versteht sich als Partner 
und Berater der Politik. Diese Traditi-
on will ich gerne fortsetzen, zumal es bei 
der Politik aktuell echten Beratungsbedarf 
gibt“, so Wollseifer.

Der 58-jährige Maler- und Lackierer-
meister Hans Peter Wollseifer ist ein er-
fahrener Unternehmer und Handwerks-
politiker. Mit 21 Jahren übernahm er in 
Hürth bei Köln den elterlichen Kleinbe-
trieb und baute ihn zu einem bundesweit 
tätigen Bausanierungsunternehmen mit in 
der Spitze 100 Beschäftigten aus.

Ein von Wollseifer gegründeter Spezial-
gerüstbau-Betrieb machte Hochhaussanie-
rungen möglich. 2009 schied Wollseifer 
aus diesem Unternehmen aus und grün-
dete ein neues Unternehmen, das in der 
Gebäudesanierung für private und ge-
werbliche Kunden und für Wohnungsge-
sellschaften tätig ist. Wollseifer ist verhei-
ratet und hat zwei Kinder. 

Ab 1986 hat er sich in der Maler- und 
Lackiererinnung und in der Kreishand-

werkerschaft Rhein-Erft engagiert. Von 
1995 bis 2000 war er Vizepräsident der 
Handwerkskammer zu Köln, von 2000 
bis 2010 Kreishandwerksmeister der 
Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft. Auch 
auf der bundespolitischen Ebene ist 
Wollseifer bereits aktiv: als Vorsitzender 
der Interessenvertretung der Innungs-
krankenkassen, des Vereins „IKK e.V.“, 
und als Mitglied des Verwaltungsrats des 
Spitzenverbandes der Gesetzlichen Kran-
kenkassen. ◆
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Der beste PlatzDer beste Platz
für Ihre Anzeige.für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen
Tel.: (0 21 83)41 77 97 · Fax: (0 21 83)41 77 97
E-Mail: ralf.thielen@image-text.de
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Inkasso-Dienstleistung
der KH Bergisches Land

Forum: Herr Schmitz, Rechnungen und 
Mahnungen sind für Sie seit langer Zeit 
ein täglicher Anblick.

Ass. Holger Schmitz: Ja, das stimmt in 
gewisser Weise. Seit mehr als 20 Jahren 
bietet die Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land den Mitgliedsbetrieben der 
angeschlossenen Innungen eine soge-
nannte Inkasso-Dienstleistung an. Gegen-
stand dieser Inkasso-Dienstleistung ist die 
Durchsetzung unstreitiger Forderungen 
der Mitgliedsbetriebe.

Forum: Sie sprechen von unstreitigen 
Forderungen – welche Vorleistung müs-
sen die Betriebe erbringen, damit Sie ar-
beiten können?

Ass. Holger Schmitz: Wir gehen zu-
nächst stets davon aus, dass die von den 
Mitgliedsbetrieben in Rechnung gestell-
ten Arbeiten in vollem Umfang mit dem 
Kunden vereinbart und mangelfrei er-
bracht worden sind. Nachdem die Mit-
gliedsbetriebe dem Kunden eine prüfbare 
Rechnung übermittelt haben, sollten sie – 
wenn die Zahlung ausbleibt – ihre säumi-
gen Kunden nach Möglichkeit einmal zur 
Zahlung mahnen, so dass sich die Kunden 
anschließend im Zahlungsverzug befi n-
den. Für die Bearbeitung einer Forderung 
benötigen wir zunächst den ausgefüllten 
Inkassofragebogen, eine Kopie der Mah-
nung und der Rechnung. Sollte weiterer 
relevanter Schriftverkehr vorhanden sein, 
so benötigen wir diesen ebenfalls.

Forum: Und wenn Schreiben allein nicht 
hilft?

Ass. Holger Schmitz: Zahlt der Kun-
de auf unser Forderungsschreiben nicht, 
dann beantragen wir das gerichtliche 
Mahnverfahren und streben die Titu-
lierung der Forderung durch Vollstre-
ckungsbescheid an. Anschließend wird 

die Zwangsvollstreckung betrieben. Die 
Schritte erfolgen in enger Abstimmung 
mit dem Mitgliedsbetrieb.

Forum: Bis wohin begleiten Sie die Be-
triebe?

Ass. Holger Schmitz: Wir sind nach 
dem Rechtsdienstleistungsgesetz beim 
OLG Köln registriert und können das 
gerichtliche Mahnverfahren durchführen 
sowie die sich ergebenden Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen einleiten. Wenn 
jedoch gegen den Mahnbescheid Wider-
spruch bzw. gegen den Vollstreckungsbe-
scheid Einspruch eingelegt wurde, ist uns 
die weitere Durchsetzung der Forderung 
im sog. streitigen Verfahren vor den Amts- 
und Landgerichten untersagt.

Forum: Wie ist die Inkassodienstleistung 
in Ihrem Haus organisiert?

Ass. Holger Schmitz: Die Inkassofälle 
werden unter meiner Leitung durch zwei 
engagierte Mitarbeiterinnen bearbeitet. 
Hierbei nutzen wir eine professionelle 
Inkasso-Software, die es uns ermöglicht, 
beispielsweise Mahn- und Vollstreckungs-
bescheide auf Knopfdruck online beim 
zuständigen Mahngericht zu beantragen. 

Und die Fälle, die von vornherein streitig 
und daher für die Inkasso-Dienstleistung 
nicht geeignet sind, werden außergericht-
lich individuell durch unsere Juristen be-
arbeitet.

Forum: Was sind Ihrer Erfahrung nach 
die häufi gsten Probleme bei der Durchset-
zung der Forderungen?

Ass. Holger Schmitz: Die Probleme be-
ginnen damit, dass die Kunden nicht voll-
ständig bezeichnet werden. Wird eine 
Rechnung lediglich an „Frau Müller“ oder 
„Familie Meier“ adressiert, kommt es vor, 
dass der „richtige“ Schuldner nicht iden-
tifi ziert werden kann. Ein Mahnbescheid 
kann dann nicht beantragt werden. Auch 
führen fehlende Angebote bzw. Nach-
tragsangebote oft dazu, dass der Kunde 
bestreitet, die abgerechneten Arbeiten zu 
dem abgerechneten Werklohn in Auftrag 
gegeben zu haben. Schließlich wird viel 
zu oft auf die Abnahme der Arbeiten ver-
zichtet, deren Bedeutung nicht zu unter-
schätzen ist. Die Abnahme ist Vorausset-
zung für die Fälligkeit des Werklohns. 
Auch kehrt die Abnahme die Beweislast 
zu Gunsten des Betriebes um. Dieser muss 
bis zur Abnahme beweisen, dass seine Ar-
beit vertragsgerecht ist. ◆

Ihre Ansprechpartner der Inkassostelle: Frau Lübbe, Herr Ass. Schmitz und Frau Orth (v.l.)
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Das neue Punktesystem
Zum 1.5.2014 erfolgt eine grundle-

gende Neuregelung des Verkehrszen-
tralregisters und des Punktesystems. 
Dadurch werden Rechtsunsicherheiten 
beseitigt, Fehler des bisherigen Sys-
tems korrigiert und Verkehrsverstöße 
neu bepunktet.

Vor allem geht es um eine Kon-
zentration auf den Zweck des 
Registers; es sollen nur noch die 

Personen erfasst und zentral gespeichert 
werden, die durch gefährdende Verkehrs-
verstöße auffallen. Rein formale Verstö-
ße, die sich nicht unmittelbar auf die Ver-
kehrssicherheit auswirken, werden nicht 
mehr eingetragen. Eingetragen werden da-
bei Ordnungswidrikeiten und Straftaten. 

Die Eintragungsgrenze ist für Verkehrs-
verstöße, die ab 1.5.2014 begangen wer-
den, von bislang 40,00 € auf 60,00 € an-
gehoben worden. Neu ist auch, dass nur 
solche Verstöße eingetragen werden, die 
sich unmittelbar auf die Verkehrssicher-
heit auswirken. Sie sind in der Fahrerer-
laubnisverordnung (FeV) abschließend 
genannt. 

Auch Straftaten werden nur eingetra-
gen, wenn dieser Verstoß in der FeV auf-
gezählt ist.

Es gibt zum einen Straftaten, bei denen 
die rechtskräftige Verurteilung immer zur 
Eintragung führt; hierzu zählen:
» Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort,
» Fahren ohne Fahrerlaubnis,
» gefährlicher Eingriff in den Straßenver-

kehr u.ä.

Andere Straftaten, die in der FeV ge-
nannt werden, werden nur dann eingetra-
gen, wenn ein Fahrverbot ausgesprochen 
wurde. Hierzu zählen:
» Kennzeichenmissbrauch,
» unterlassene Hilfeleistung,
» Vollrausch u.ä.

Eingetragen werden nur rechtskräftige 

Bußgeldbescheide, Strafbefehle oder Ver-
urteilungen. 

Dabei kann grundsätzlich gegen Buß-
geldbescheide und gegen Strafbefehle in-
nerhalb von 2 Wochen ab Zustellung Ein-
spruch eingelegt werden. Andernfalls tritt 
Rechtskraft ein. Durch das Einlegen eines 
Rechtsmittels werden also der Eintritt der 
Rechtskraft und damit die Eintragung der 
Tat im Register hinausgezögert. Ob ein 
solches „taktisches Rechtsmittel“ hilfreich 
oder schädlich ist, hängt vom Einzelfall 
ab. 

Punkte bleiben nicht ewig im Register. 
Je nach Schwere des Verstoßes gilt eine 
Tilgungsfrist von 2 ½, 5 oder 10 Jahren. 
Neu ist dabei, dass diese Fristen starr sind. 
Das bedeutet, jede Eintragung wird nach 
Ablauf ihrer Frist automatisch getilgt. 

» Ordnungswidrigkeit 2 ½ Jahre
» Grobe Ordnungswidrigkeit

mit Regelfahrverbot 5 Jahre
» Straftat 5 Jahre
» Straftat mit Entziehung

der Fahrerlaubnis 10 Jahre

Neu ist auch die Punktebewertung. 

Diese ändert sich von 1 bis 18 Punkte 
auf 1 bis 8 Punkte. Dabei richtet sich die 
Punktezahl nach der Schwere der Tat:
» Ordnungswidrigkeit 1 Punkt
» Grobe Ordnungswidrigkeit

mit Regelfahrverbot 2 Punkte
» Straftat 2 Punkte
» Straftat mit Entziehung

der Fahrerlaubnis 3 Punkte

Damit stehen Punktebewertung und 
Tilgungsfrist in einer engen Beziehung zu-
einander: Werden durch eine Tat mehrere 
Verstöße gleichzeitig begangen (sog. Tat-
einheit), wird nur das schwerste Delikt be-
punktet. Beispiel: Alkoholisiert zu schnell 
gefahren – Punkte gibt es nur für die Al-
koholfahrt.

Mit dem neuen System wurden auch 
andere Maßnahmen eingeführt. 

1 – 3 Punkte Vormerkung
4 – 5 Punkte Ermahnung
6 – 7 Punkte Verwarnung
Ab 8 Punkte Entziehung der Fahrerlaubnis

Vormerkung: Wer 1 – 3 Punkte in Flens-
burg hat, ist dort für eine Bewertung sei-
ner Fahreignung vorgemerkt. Eine weiter 

16
FORUM 1/2014

Editorial Handwerksforum Namen + Nachrichten TermineRecht + Ausbildung



gehende Maßnahme oder Benachrichti-
gung der Fahrerlaubnisbehörde ist damit 
noch nicht verbunden.

Ermahnung: Bei 4 – 5 Punkten wird der 
betroffene erstmals gebührenpfl ichtig er-
mahnt und zu einer Veränderung seines 
Verhaltens aufgefordert. Er wird auf die 
Möglichkeit eines Punkteabbaus durch 
freiwillige Teilnahme an einem Fahreig-
nungsseminar und die weiteren Stufen des 
Bewertungssystems hingewiesen.

Verwarnung: Sind 6 – 7 Punkte erreicht, 
folgt die gebührenpfl ichtige Verwarnung. 
Eine Seminarteilnahme wird jetzt nicht 
mehr mit Punkterabatt belohnt. Ein 
Pfl ichtseminar, das bislang als zweite Maß-
nahme vorgesehen war, gibt es nicht mehr.

Entziehung der Fahrerlaubnis: Mit Er-
reichen von 8 Punkten gilt der Betroffene 
unwiderlegbar als ungeeignet zum Führen 
von Kraftfahrzeugen. Ihm wird daher die 
Fahrerlaubnis entzogen. Eine neue Fahr-
berechtigung darf frühestens nach Ablauf 
von 6 Monaten erteilt werden, sofern der 
Betroffene nachgewiesen hat, dass er wie-
der geeignet ist. Dieser Nachweis erfolgt 
durch eine positive medizinisch-psycholo-
gische Untersuchung (MPU).

Allerdings darf diese Maßnahme nur 
ergriffen werden, wenn die beiden Vorstu-

gen haben (ausgenommen sind die Klas-
sen AM, L und T). Die Sonderregelung 
für Fahranfänger kennt folgende 3 Sank-
tionsstufen:

Für alle o.g. Maßnahmen gilt das „kom-
binierte Tattags- und Rechtskraftprinzip“. 
Für das Ergreifen der Maßnahme durch die 
örtliche Führersteinstelle kommt es daher 
nicht auf das Datum der Rechtskraft, son-
dern auf das Begehungsdatum an.

Die Punkte entstehen bereits mit der 
Begehung der Tat, sofern diese Tat zu ei-

 Punktestand nach Zuordnung im neuen erreichte Stufe
 bisherigem Recht Bewertungssystem Stufe
 1 – 3 1 Vormerkung
 4 – 5 2
 6 – 7 3

 8 – 10 4 Ermahnung
 11 – 13 5

 14 – 15 6 Verwarnung
 16 – 17 7

 ≥ 18 8 Entziehung

Besondere Bestimmungen gelten al-
lerdings für Fahranfänger. Bereits der 
erste schwerwiegende Verstoß in der 
Probezeit kann hier weitreichende Fol-

Zuwiderhandlung Maßnahme
Eine schwerwiegende oder zwei » Anordnung des Aufbauseminars
weniger schwerwiegende » Verlängerung der Probezeit
   um zwei auf vier Jahre

Wie oben, nach Teilnahme am » Schriftliche Verwarnung
Aufbauseminar » Empfehlung einer verkehrs-
   psychologischen Beratung
   innerhalb von 2 Monaten

Wie oben, nach Ablauf der » Entzug der Fahrerlaubnis
2-Monats-Frist » Sperrfrist mindestens 3 Monate

nem späteren Zeitpunkt rechtskräftig ge-
ahndet wird. Eine Maßnahme des Fahr-
eignungsbewertungssystems ist deshalb 
auch dann zu ergreifen, wenn sich der 
Punktestand zwischenzeitlich durch Til-
gung einer Voreintragung wieder reduziert 
hat. Damit soll der Anreiz zu Verzögerun-
gen durch taktische Rechtsmittel genom-
men werden. ◆

fen ebenfalls ergriffen wurden. Wer also 
ohne Ermahnung auf 6 oder 8 Punkte 
kommt, wird auf 5 Punkte zurückgesetzt.

Weiterhin ist ein Punkteabbau insofern 
möglich, dass bei einem Punktestand von 
1 – 5 Punkten eine freiwillige Teilnahme 
an einem Fahreignungsseminar nachweist, 
1 Punkt abbauen kann. Dieses Seminar 
kann allerdings nur einmal in 5 Jahren 
zum Punkteabbau genutzt werden.

Zum 1.5.2014 werden solche Delik-
te aus dem alten Register gelöscht, die 
nach neuem Recht nicht mehr eingetra-
gen werden würden. Die Löschung er-
folgt automatisch. Die verbleibenden al-
ten Eintragungen werden weiterhin nach 
den bisherigen Tilgungsbestimmungen 
gelöscht. Allerdings werden die nicht ge-
löschten Delikte nach folgendem Schema 
umgerechnet:
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Neu im Internet:

Barrierefreies Solarkataster zeigt
alle Sonnendächer der Region

Hausbesitzer kön-
nen sich jetzt im 
Internet ansehen, 

ob ihr Dach zur Erzeugung 
von Strom und Wärme durch 
die Sonne geeignet ist. Dazu 
ruft der Interessierte aus dem 
Rheinisch-Bergischen Kreis 
die Seite www.solare-stadt.de/
rbk bzw. aus dem Oberber-
gischen Kreis die Seite www.
oberbergischer-kreis.de (dort 
mittig Schlagwort „Thermogra-
fi eaktion“ anklicken) auf. Hier 
sind alle Häuser verschieden-
farbig dargestellt und lassen 
so auf einen Blick erkennen, 
wie nutzbar die Dachfl äche ist 
und wieviel Strom oder Wär-
me dort erzeugt werden kann. 
Auch für die Höhe der Investi-
tionskosten und die zu erwar-
tende Rendite gibt es eine Dar-
stellung 

Für das Projekt wurde bei 
jedem Haus aus der Luft er-
mittelt, ob und wieviel Fläche 

Dr. Hermann-Josef Tebroke. 
„Die Wende gelingt aber nur, 
wenn auch private Hauseigen-
tümer mitziehen und auf ihren 
Dächern Strom und Wärme 
erzeugt wird.“ Thomas Bü-
scher vom VR-Bankvorstand 
merkt dazu an, dass in diesem 
Zusammenhang auch eng mit 
dem regionalen Handwerk zu-
sammengearbeitet wird. Dort 
könnte es jetzt einen enormen 
Anstieg von Aufträgen geben. 
Auch Marcus Otto, Hauptge-
schäftsführer der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land 
freut sich über die realisierte 
Internetanwendung. Er sagt: 

für die Sonnenenergie nutzbar 
wäre. Dabei stellte man fest, 
dass sich allein im Rheinisch-
Bergischen Kreis für über die 
Hälfte der 154.890 Gebäude 
die Installation einer Solaran-
lage rechnen würde. Das ent-
spricht einer Versorgung von 
415.000 Menschen. 

Realisiert wurde das Ge-
meinschaftsprojekt vom Rhei-
nisch-Bergischen Kreis sowie 
der VR Bank eG Bergisch Glad-
bach, der Bensberger Bank, der 
Volksbank Rhein-Wupper und 
der Volksbank Remscheid-
Solingen. Die gesamte Finan-
zierung übernahmen die Ge-
nossenschaftsbanken. Für den 
Rheinisch-Bergischen Kreis 
entstanden so keinerlei Kosten.

„Wir wollen gemeinsam 
die Energiewende schaffen. 
Und die Sonnenenergie ist eine 
wichtige Ressource, um dies 
umzusetzen“, so der Landrat 

„Das Solardach-Kataster ist 
auch Wirtschaftsförderung für 
die Unternehmen der Region, 
denn nie zuvor war es für Haus-
besitzer so leicht, herauszufi n-
den und einzuschätzen, wie 
groß und lohnenswert deren 
Energieeinsparpotential ist.“ 

Die Internetseite ist in je-
dem Fall sehr interessant und 
aufschlussreich aufgebaut, mit 
vielen Zahlen und Fakten, 
die Hausbesitzern einen gu-
ten Überblick zu Kosten und 
Nutzen bieten. Schon alleine 
deshalb ist sie einen Besuch 
wert. ◆
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Betriebsveräußerung
– Weiterarbeit des Altinhabers

Das FG Köln hat zu den Vorausset-
zungen einer Betriebsveräußerung 
im Ganzen geurteilt (FG Köln, Urteil v. 
15.11.2012 – 10 K 1692/10).

Hintergrund: Nach § 16 Abs. 1 
Nr. 1 EStG gehören zu den Ein-
künften aus Gewerbebetrieb 

auch Gewinne, die bei der Veräußerung 
des ganzen Gewerbebetriebs oder eines 
Teilbetriebs erzielt werden. Der Gewinn 
aus einer solchen Veräußerung wird nach 
§ 16 Abs. 4 EStG zur Einkommenssteuer 
nur herangezogen und ermäßigt besteuert, 
soweit er die dort bezeichneten Freibeträ-
ge übersteigt und der Steuerpfl ichtige das 
55. Lebensjahr vollendet hat oder im sozi-
alversicherungsrechtlichen Sinne dauernd 
berufsunfähig ist.

Sachverhalt: Der 1945 geborene Kläger 
hatte Ende 2002 seinen Malerbetrieb an 
seinen Sohn für einen Preis von 62.000 € 
verkauft. Der Veräußerungsgewinn betrug 
rund 40.150 €. Im Folgejahr 2003 arbei-
tete der Kläger für seinen Sohn im Um-
fang von 17.100 € weiter, Altkunden be-
treute er auf eigene Rechnung im Umfang 
von 5.170 €.

In 2005 akquirierte der Kläger einen 
Großauftrag eines Landschaftsverbands 
(LB) über 97.000 € Dabei hatte er ein-
zelne, über Jahrhunderte aufeinander auf-
getragene Schichten von Wandbelägen 
einzeln freizulegen und ausführlich zu do-
kumentieren.

Nachdem das Finanzamt den Ver-
äußerungsgewinn des Klägers zunächst 
gem. § 16 Abs. 4 EStG steuerfrei gestellt 
hatte, ging es nach einer Betriebsprüfung 
davon aus, dass der Kläger in größerem 
Umfang seinen Betrieb fortgeführt habe 
und somit der Veräußerungsgewinn zu 
versteuern sei. Die hiergegen gerichtete 
Klage hatte Erfolg.

Hierzu führten die Richter weiter aus: 
Die Veräußerung eines Gewerbebetriebs 
im Ganzen setzt voraus, dass das wirt-
schaftliche Eigentum an allen wesentlichen 
Betriebsgrundlagen in einem einheitlichen 
Vorgang auf einen Erwerber übertragen 
wird sowie gleichzeitig die bisher in die-
sem Betrieb entfaltete gewerbliche Tätig-
keit endet.

Vorliegend hat der Kläger seine bishe-
rige gewerbliche Tätigkeit beendet und 
den Betrieb nicht fortgeführt. Denn seine 
bisherige Tätigkeit und die nachfolgende 
sind wirtschaftlich gesehen unter Berück-
sichtigung der Verkehrsanschauung (Ver-
wendung der Betriebsmittel, Wirkungs-
feld und Kundschaft) nicht identisch:

Unschädlich ist zum einen die weitere 
Tätigkeit für den Sohn und die Betreu-
ung der Altkunden, da nach der Recht-
sprechung des BFH die Fortführung ei-
ner freiberufl ichen Tätigkeit in geringem 

Umfang unbeachtlich ist, wenn die darauf 
entfallenden Umsätze weniger als 10 %
der gesamten Umsätze in den letzten drei 
Jahren vor Betriebsveräußerung ausmach-
ten.

Auch die Akquise des Auftrags vom LB 
ist nicht als Gewinnung neuer Aufträge 
in dem bisherigen Tätigkeitsfeld anzuse-
hen. Der Kläger hat schlüssig dargelegt, 
dass sich seine Tätigkeit für den LB darauf 
bezog, einzelne Farbschichten freizulegen 
und zu dokumentieren. Seine bisherige 
Tätigkeit hingegen bestand darin, Wand-
beläge zu erneuern bzw. auszubessern. 
Nach dem Verständnis des Senates ist dies 
aber nicht mit der Restauratorentätigkeit 
für den LB vergleichbar, da die Zielrich-
tung eine völlig andere war. Während es 
bei der früheren Tätigkeit um die (Wie-
der-) Herstellung von Wandbelägen ging, 
hatte die Tätigkeit für den LB einen „ar-
chäologischen“, freilegenden Charakter. ◆

Quelle: FG Köln online
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Stundenlohnarbeiten sind auch
ohne Stundenzettel zu bezahlen

Im Ausgangsfall verlangte der 
Dachdecker vom Wohnungsunterneh-
men die restliche Vergütung in Höhe 
von rd. 15.800 € aus einem vorzei-
tig beendeten VOB-Vertrag, den D als 
Auftragnehmer und das Wohnungs-
unternehmen als Auftraggeber ge-
schlossen hatten. Danach waren für 
bestimmte Arbeiten Einheitspreise 
vereinbart. Andere Arbeiten sollten im 
Stundenlohn durchgeführt werden. 
Die endgültige Abrechnung hatte auf 
der Grundlage des Ausmaßes und von 
Rapporten zu erfolgen, die der Auf-
tragnehmer aber nicht vorlegte.

Das Gericht hat der Klage zwar 
nur in einem geringen Um-
fang stattgegeben, da der Dach-

decker die abgerechneten Arbeiten bereits 
teilweise nicht schlüssig dargelegt hatte.

Dafür unschädlich war es allerdings, 
dass der Dachdecker entgegen der vertrag-
lichen Vereinbarung keine Rapporte vor-
gelegt hatte. Dies begründete das Gericht 

damit, dass der Zeitpunkt der Vorlage der 
Rapporte zwischen den Vertragsparteien 
nicht mehr bestimmt worden war. Daher 
konnten sie auch erst zusammen mit der 
Abrechnung überreicht werden. Die un-
terbliebene Vorlage führte nicht zum Ver-
lust des Vergütungsanspruchs. Der Auf-
tragnehmer muss aber nachträglich alle 
notwendigen Angaben machen, die in 
den Stundenzetteln hätten enthalten sein 
müssen, um den Vergütungsanspruch zu 
rechtfertigen, beispielsweise Zeitpunkt 
der Arbeit, Bezeichnung der Baustelle, de-
taillierte Leistungsbeschreibung, genaue 
Angaben der geleisteten Stunden, die na-
mentlich zu erfassenden Arbeitskräfte zu-
zuordnen sind, wenn sich daraus ein un-
terschiedlicher Stundenlohn ergibt. 

Fazit: Die Prüfbarkeit der Abrechnung 
im Sinne von § 14 Abs. 1 VOB/B ist kein 
Selbstzweck; maßgebend sind die Infor-
mations- und Kontrollinteressen des Auf-
traggebers. Daher führen fehlende oder 
nicht unterzeichnete Stundenzettel zu 
Beweisschwierigkeiten. Allerdings bleibt 

dem Auftragnehmer die Möglichkeit, den 
Umfang seiner Arbeiten anderweitig, z.B. 
durch Zeugenaussagen oder ähnliches, 
nachzuweisen.

Gemäß § 287 ZPO kann notfalls auch 
geschätzt werden, sofern ausreichende 
Grundlagen hierfür vorhanden sind. Sie 
als Unternehmer sind gehalten, notfalls 
Ihren Rechtsvertreter mit entsprechen-
den Informationen zu versorgen, damit er 
diese per Schriftsatz in das Verfahren ein-
führt. Denn wenn das Gericht den ent-
sprechenden Parteivortrag für ausreichend 
erachtet, kann es ggf. auch einen Sachver-
ständigen mit der Begutachtung im Wege 
einer Plausibilitätsprüfung beauftragen.

Grundsätzlich gilt aber, die Stunden-
lohntätigkeiten nach Zeit und Materi-
alaufwand zeitnah zu erfassen und diese 
dann dem Auftraggeber via Rapport zu 
übermitteln. ◆

OLG Düsseldorf, Urteil vom
9.8.2013 – 22 U 161/12

Kein Widerrufsrecht nach Kauf auf
Internationaler Handwerksmesse

Ein Münchner war im März 2012 auf 
der Internationalen Handwerksmesse 
und kaufte einen Dampfsauger, Marke 
Robot 100 plus Zubehör zum Preis von 
1300 Euro.

In der Folgezeit reute ihn der Kauf. Er 
bat um Stornierung des Vertrages und 
erklärte schließlich auch die Kündi-

gung. Die Vertriebsfi rma für den Dampf-
sauger bestand jedoch auf dem Kaufver-
trag und klagte schließlich den Kaufpreis 
vor dem Amtsgericht ein.

Das Amtsgericht gab der Vertriebsfi r-
ma Recht. Zwischen den Parteien sei un-
streitig auf der Messe ein Kaufvertrag zu 
Stande gekommen.

Ein Rücktrittsrecht habe dem Käufer 
nicht zugestanden. In Betracht käme al-
lenfalls das Widerrufsrecht, dass der Ge-
setzgeber bei sogenannten Haustürge-
schäften einräume. Darunter fi elen nach 
dem Gesetzestext auch Vertragsabschlüsse 
im Rahmen von Freizeitveranstaltungen. 
Die Internationale Handwerksmesse sei 

aber keine solche, da die wesentlichen Vo-
raussetzungen für eine Freizeitveranstal-
tung nicht vorlägen. Weder stehe das Frei-
zeiterlebnis im Vordergrund noch lenke 
der Unterhaltungswert vom eigentlichen 
Verkaufs- oder Werbezweck der Veranstal-
tung ab. Es handele sich vielmehr um eine 
Verkaufsmesse, die gerade auch dem Ver-
kauf von Gegenständen diene, die hand-
werklich hergestellt oder für das Hand-
werk benötigt würden. ◆

Amtsgericht München Urteil vom 
2.12. 2013 – Az. 222 C 6207/13
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Sachgrundlose Befristung:
Ausbildungsverhältnis kein Hindernis

Gemäß § 14 Abs. 2 Satz TzBfG ist die 
Befristung eines Arbeitsverhältnisses 
ohne sachlichen Grund nur zulässig, 
wenn der Arbeitnehmer zuvor nicht in 
einem Arbeitsverhältnis zum Arbeit-
geber gestanden hat.

Es entspricht der ständigen Recht-
sprechung der unteren Gerich-
te, dass ein Ausbildungsverhältnis 

kein Arbeitsverhältnis in diesem Sinne ist. 
Ein Arbeitgeber darf daher auch einen in 
seinem eigenen Unternehmen ausgebilde-
ten Azubi anschließend in ein sachgrund-
los befristetes Arbeitsverhältnis überneh-
men.

Das BAG hat mit Urteil vom 21.9.2011 
die Rechtsprechung der unteren Gerichte 
bestätigt und bekräftigt zugleich die neue 
Linie des Senats in Bezug auf die Ausle-
gung des Merkmals „zuvor“.

Die Leit- und Orientierungssätze des 
Gerichts lauten:
1. Ein Berufsausbildungsverhältnis ist 

kein Arbeitsverhältnis im Sinne des 
Vorbeschäftigungsverbotes für die 
sachgrundlose Befristung in § 14 Abs. 
2 Satz 2 TzBfG.

2. Durch Berufsausbildungsvertrag be-
gründete Berufsausbildungsverhältnis-
se und durch Arbeitsvertrag begrün-

dete Arbeitsverhältnisse sind nicht 
generell gleich zu setzen. Für die Frage, 
ob ein Berufsausbildungsverhältnis mit 
einem Arbeitsverhältnis gleichzusetzen 
ist, kommt es vielmehr nach § 10 Abs. 
2 BBiG (Berufsbildungsgesetz) auf den 
jeweiligen Gesetzeszweck an.

3. Der Zweck des Vorbeschäftigungsver-
bots in § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG be-
steht darin zu verhindern, dass die in 
§ 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG eröffne-
te Möglichkeit der sachgrundlosen 
Be fristung zu sog. Befristungsketten 
missbraucht werden kann. Der Geset-
zeszweck erfordert es nicht, Berufsaus-
bildungsverhältnisse mit Arbeitsver-
hältnissen in Sache des § 14 Abs. 2 Satz 
2 TzBfG gleichzusetzen. Diesem Aus-
legungsergebnis steht der besondere 
Sachgrund der sog. Absolventenbefris-
tung in § 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 TzBfG 
nicht entgegen.

4. Eine Vorbeschäftigung im Sinne von 
§ 14 Abs. 2 Satz TzBfG ist nicht gege-
ben, wenn das frühere Arbeitsverhält-
nis mehr als 3 Jahre zurückliegt. Das 
ergibt die Auslegung der Vorschrift un-
ter Berücksichtigung verfassungsrecht-
licher Erwägungen (Bezugnahme zum 
Urteil des BAG vom 6.4.2011).

5. Ein unbeschränktes Vorbeschäftigungs-
verbot birgt strukturell die Gefahr, als 
arbeitsrechtliches Einstellungshinder-

nis die Berufswahlfreiheit und die Be-
rufsausübungsfreiheit des Arbeitneh-
mers unverhältnismäßig zu begrenzen. 
Das verstieße gegen Artikel 12 Abs. 1 
GG. Die Verfassungswidrigkeit von 
§ 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG lässt sich je-
denfalls durch eine verfassungskonfor-
me Auslegung vermeiden. Eine Vorlage 
an das Bundesverfassungsgericht nach 
Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG kommt erst 
in Betracht, wenn eine verfassungskon-
forme Auslegung nach keiner Ausle-
gungsmethode gelungen ist.

Fazit: Das BAG hat in seiner Entschei-
dung die Rechtsprechung der unteren Ge-
richte somit voll bestätigt und bekräftigt.

Daher ist es auch nach dem Ausbil-
dungsverhältnis dem Arbeitgeber mög-
lich, seinen ehemaligen Auszubildenden 
ohne Sachgrund befristet einzustellen.

Bestand hingegen zuvor zwischen dem 
Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer ein 
normales Arbeitsverhältnis und ist dies 
zwischen den Parteien beendet worden, 
dann muss mindestens eine Spanne von 3 
Jahren zwischen dem ehemaligen Arbeits-
verhältnis und dem neuen Arbeitsverhält-
nis zurückliegen, damit das neue Arbeits-
verhältnis sachgrundlos befristet werden 
kann. ◆

Neue HU-Vorschrift
Seit November 2013 gilt die Um-

weltplakette als HU-relevanter Prüf-
punkt.

So gilt seit 19.11.2013 ein unlesbares 
Kennzeichen auf dem Aufkleber als 
geringer Mangel bei der HU-Unter-

suchung. Stimmt die Plakette überhaupt 
nicht mit der Emissionsklasse des Autos 
überein, klebt beispielsweise unrechtmä-

ßig ein grüner statt eines roten Aufkle-
bers in der Windschutzscheibe, ist dies 
ab sofort ein gravierender Mangel. Dann 
wird auch die HU-Prüfplakette verwei-
gert. Ausgenommen sind dabei weiterhin 
Spezialfahrzeuge wie Oldtimer mit einem 
Fahrkennzeichen oder landwirtschaftli-
che Maschinen. Diese dürfen weiterhin 
ohne Feinstaubplakette die Umweltzonen 
durchfahren.

Die Plakette ist zwar grundsätzlich kei-
ne Pfl icht, sofern Sie nicht in die entspre-
chenden Umweltzonen einfahren.

Allerdings wenn sie am Fahrzeug an-
gebracht ist, wird sie zukünftig bei der 
Hauptuntersuchung auch kontrolliert 
und ggf. im Prüfbericht bewertet wer-
den. ◆
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Möglichkeit der Insolvenzanfechtung

Ansprüche aus BauFordSiG
eventuell unwirksam

Durchgriffshaftung gegen den Ge-
schäftsführer des insolventen Gene-
ralunternehmers weitgehend ausge-
schlossen 

Der BGH hat mit Beschluss vom 
26. April 2013 (Az: IX ZR 
220/11) festgestellt, dass der 

Schadensersatzanspruch aus dem Bau-
FordSiG leerläuft, wenn die hypothetische 
Möglichkeit der Insolvenzanfechtung be-
steht. Wird Baugeld zweckwidrig verwen-
det, entfällt nach Auffassung des BGH ein 
ersatzfähiger Schaden des Nachunterneh-
mers, sofern an ihn pfl ichtgemäß geleiste-
te Zahlungen anfechtungsrechtlich keinen 
Bestand gehabt hätten. 

Sachverhalt: Ein Nachunternehmer (NU) 
klagte gegen den Geschäftsführer seines 
Vertragspartners, nämlich eines zwischen-
zeitlich insolventen Generalunternehmers 
(GU), auf Schadensersatz wegen Verlet-
zung der Baugeldverwendungspfl icht. Das 
OLG Brandenburg wies die Klage ab, weil 
es an der haftungsbegründenden Kausali-
tät zwischen der Pfl ichtverletzung des Ge-
schäftsführers und dem Schaden des NU 
fehlt. Eine Zahlung des GU auf die For-
derung des NU hätte in der späteren In-
solvenz des GU der Insolvenzanfechtung 
unterlegen. Diese Entscheidung versuch-
te der NU mit der Nichtzulassungsbe-
schwerde zum BGH anzugreifen.

Entscheidungsgründe: Der BGH be-
stätigte die vom OLG Brandenburg vor-
genommene Parallele zur BGH-Recht-
sprechung zu § 266a Abs. 1 StGB (BGH, 
Urteil vom 2. Dezember 2010 – IX ZR 
247/09): Werden Sozialversicherungsbei-
träge vorenthalten, entfällt ein nach § 823 
Abs. 2 BGB i.V.m. § 266a Abs. 1 StGB 
ersatzfähiger Schaden des Sozialversiche-
rungsträgers, wenn pfl ichtgemäß geleiste-

te Zahlungen anfechtungsrechtlich keinen 
Bestand gehabt hätten.

Diese schadensrechtlichen Erwägun-
gen sind auf den Sachverhalt, in dem 
Baugelder nicht an den NU als Baugeld-
gläubiger ausgekehrt werden, ohne wei-
teres zu übertragen. Danach scheidet ein 
Schadensersatzanspruch des NU aus, weil 
etwaige vom GU an ihn zur Tilgung sei-
ner Bauforderungen bewirkte Zahlungen 
nach Verfahrenseröffnung der Anfechtung 
unterlegen hätten. 

Die vom GU eingezogenen Baugelder 
sind mangels etwaiger Pfändungsbeschrän-
kungen Bestandteil der Insolvenzmasse 
geworden. Die Baugeldforderungen, de-
nen aufgrund ihrer Zweckbindung gemäß 
§ 851 Abs. 2 ZPO Pfändungsschutz zu-
kommt, sind im Streitfall durch Zahlung 
an die spätere Insolvenzmasse erfüllt wor-
den.

In solchen Fällen sieht das Gesetz kei-
nen weiteren Schutz vor. Ist das Baugeld 
ausgezahlt und nicht auf einem besonde-
ren Treuhandkonto verbucht, ist es der 
Pfändung durch andere Gläubiger ausge-
setzt. Zwar entspricht eine solche Pfän-
dung durch Personen, die nicht Baugeld-
gläubiger sind, nicht dem Schutzanliegen 
des Gesetzes zur Sicherung der Bauforde-
rungen. Der Gesetzgeber hat aber keine 
Sicherungsmöglichkeiten vorgesehen, die 
anderen Gläubigern des Baugeldempfän-
gers einen Zugriff verwehren könnten. Es 
ist vielmehr nach dem Gesetz grundsätz-
lich allein Sache des Baugeldempfängers, 
dafür zu sorgen, dass das Baugeld seiner 
Zweckbestimmung zugeführt wird. Hat 
sich infolge der Zahlung die Zweckbin-
dung des Anspruchs erledigt, stehen die 
Mittel als Bestandteil der Masse dem all-
gemeinen Gläubigerzugriff offen. 

Anmerkung: Durch diese Entscheidung 
werden Schadensersatzklagen, die sich 
auf die Durchgriffshaftung gemäß Bau-
FordSiG gegen den Geschäftsführer des 
insolventen GU stützen, künftig in der 
überwiegenden Mehrzahl der Fälle keinen 
Erfolg mehr haben. 

Immer dann, wenn der GU Baugeld 
zwar erhalten, dieses aber nicht auf ein 
separates Treuhandkonto verbucht hat, 
fl ießt das Baugeld in die Insolvenzmas-
se und dient der Befriedigung aller Gläu-
biger. Ein Vorrecht des NU gewährt das 
Bau-FordSiG nicht, so dass eine etwaige 
Zahlung des GU an den NU vom Insol-
venzverwalter angefochten werden kann. 
Dies bedeutet aber auch, dass in den Fäl-
len, in denen der NU kein Geld vom GU 
erhält, ihm nach dieser Entscheidung auch 
kein Schaden entsteht, da eine Zahlung 
des GU vom Insolvenzverwalter anfecht-
bar gewesen wäre und er den erhaltenen 
Werklohn hätte zurückzahlen müssen. 
Nach dem Beschluss des BGH entfällt 
ein ersatzfähiger Schaden des NU bereits 
infolge der hypothetischen Anfechtungs-
möglichkeit.

Nur in den seltenen Fällen, in denen 
der GU das erhaltene Baugeld auf einem 
separaten Treuhandkonto zugunsten des 
NU verbucht, dürfte die Zweckbindung 
des Geldes erhalten bleiben. Eine An-
fechtungsmöglichkeit des Insolvenzver-
walters dürfte in diesen Fällen nicht be-
stehen. 

Im Ergebnis bestätigt dieses Urteil er-
neut, dass das BauFordSiG für Nachun-
ternehmer kein praxistaugliches Instru-
ment zur Sicherung ihrer Forderungen ist. 
Hierbei zeigt die Begründung des BGH 
selbst den Widerspruch zwischen beab-
sichtigter Zielsetzung des Gesetzes einer-
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Sozialversicherung: Verkürzte Frist
zur Abgabe der Jahresmeldung 2013

Arbeitgeber müssen in diesem Jahr 
erstmals die verkürzte Frist der Jahres-
meldungen beachten.

Bisher mussten Arbeitgeber nach 
Ablauf eines Kalenderjahres 
für jeden Versicherungspfl ich-

tigen den Zeitraum der Beschäftigung 
im vergangenen Jahr und die Höhe des 
beitragspfl ichtigen Arbeitsentgelts – 

unter Berücksichtigung der Beitragsbe-
messungsgrenze in der Renten- und Ar-
beitslosenversicherung – spätestens bis 
zum 15.4. des folgenden Jahres der Ren-
tenversicherung melden.

Mit dem „Gesetz zur Neuorganisati-
on der bundesunmittelbaren Unfallkas-
sen, zur Änderung des Sozialgerichtsge-
setzes und zur Änderung anderer Gesetze 

(BUK-Neuorganisationsgesetz)“ wurde 
die Abgabefrist nun auf den 15.2. eines 
Jahres vorverlegt. Die Änderung erfolgte 
im Zusammenhang mit der Integration 
der Unfallversicherungsmeldungen in das 
Meldeverfahren.

Damit müssen die Jahresmeldungen 
für 2013 spätestens bis 15.2.2014 bei den 
Meldestellen vorliegen. ◆

seits und tatsächlicher Normierung an-
dererseits auf. Es heißt hierzu wörtlich:
„... Eine solche Pfändung durch Personen, 
die nicht Baugläubiger sind, ist zwar nicht 
im Sinne des Schutzanliegens des Gesetzes 

zur Sicherung der Bauforderungen. Der Ge-
setzgeber hat aber keine Sicherungsmöglich-
keiten vorgesehen, die anderen Gläubigern 
des Baugeldempfängers einen Zugriff auf das 
Baugeld verwehren können. ...“ 

Es kann daher den Nachunternehmern 
nur geraten werden, sich rechtzeitig um ihre 
offenen Forderungen zu kümmern und von 
ihrem GU eine Bauhandwerkersicherung 
nach § 648a BGB zu verlangen. ◆

1 %-Regelung für jedes Fahrzeug
bei Überlassung mehrerer Kfz

Mit mehreren Urteilen hat der 
Lohnsteuersenat des Bundesfinanz-
hofs (BFH) kürzlich seine bisherige 
Rechtsprechung korrigiert und ent-
schieden, dass die Überlassung eines 
Dienstwagens zur privaten Nutzung 
grundsätzlich immer zu Arbeitslohn 
führt, wobei es auf die tatsächlichen 
Nutzungsverhältnisse nicht ankommt.

In Fortführung seiner Rechtsprechung 
ist nach neuem Urteil des BFH vom 
13.6.2013 (Az. VI R 17 / 12) der 

geldwerte Vorteil aus der Überlassung ei-
nes Fahrzeugs zur privaten Nutzung für 
jedes Fahrzeug nach der Ein-Prozent-Re-
gelung zu berechnen, wenn der Arbeitge-
ber einem Arbeitnehmer mehrere Fahr-
zeuge zur privaten Nutzung überlässt. Im 
vorliegenden Fall hatte eine GmbH ih-
rem Geschäftsführer zwei Kfz zur unein-
geschränkten Nutzung überlassen, was 

im Zuge einer Lohnsteuer-Außenprüfung 
festgestellt wurde. Das Finanzamt setz-
te danach auch für das zweite Kfz einen 
weiteren Sachbezug auf der Grundlage der 
Ein-Prozent-Regelung fest und erließ ge-
gen die GmbH einen Haftungsbescheid 
für die Lohnsteuer.

Gemäß Ausführungen des BFH führt 
die Überlassung eines Dienstwagens durch 
den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer für 
dessen Privatnutzung unabhängig von den 
tatsächlichen Nutzungsverhältnissen zu ei-
ner Bereicherung des Arbeitnehmers, da 
der Vorteil aus der Nutzungsüberlassung 
das Zurverfügungstellen des Fahrzeugs 
selbst sowie die Übernahme sämtlicher 
damit verbundener Kosten wie Steu-
ern, Versicherungsprämien, Reparatur-, 
Wartungs- und Treibstoffkosten und da-
mit nutzungsabhängige wie -unabhängi-
ge Kosten umfasst. Der geldwerte Vorteil 

aus der Überlassung eines Dienstwagens 
für die private Nutzung fl ießt dem Arbeit-
nehmer bereits mit der Inbesitznahme des 
Dienstwagens und nicht (erst) mit der tat-
sächlichen privaten Nutzung des PKW zu. 
Werden dem Arbeitnehmer zwei Fahrzeu-
ge zur privaten Nutzung überlassen und 
liegen keine ordnungsgemäßen Fahrten-
bücher vor, ist der in der Überlassung des 
Fahrzeugs zur privaten Nutzung liegende 
geldwerte Vorteil für jedes Fahrzeug nach 
der Ein-Prozent-Regelung zu berechnen.

Hinweis: Nach Tz. I.2 des BMFSchrei-
bens v. 28.5.1996 (BStBl I 1996, 654) 
kann bei Überlassung mehrerer Fahrzeuge 
der Listenpreis des überwiegend genutzten 
Fahrzeugs zugrunde gelegt werden, wenn 
die Nutzung der Fahrzeuge durch andere 
zur Privatsphäre des Arbeitnehmers gehö-
rende Personen so gut wie ausgeschlossen 
ist. ◆
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NRW-Umweltministerium

Anschaffung von Neufahrzeugen mit 
Abgasstandard Euro 6 wird gefördert

Handwerksunternehmen werden 
zukünftig bei der frühzeitigen An-
schaffung leichter Nutzfahrzeuge mit 
dem umweltfreundlicheren Abgas-
standard Euro 6 unterstützt. Auf Ini-
tiative des Umweltministeriums wird 
das Effizienzkreditprogramm der 
NRW.BANK erweitert. 

So wird in Verbindung mit einem 
NRW.BANK.Effi zienzkredit zur 
Anschaffung eines Neufahrzeugs 

ab sofort ein Tilgungszuschuss von 800 
Euro gewährt. Hierdurch soll ein Anreiz 
geschaffen werden, bereits frühzeitig auf 
den umweltfreundlicheren Abgasstandard 

zu setzen, um so die Schadstoffbelastung 
in der Luft zu reduzieren. Damit die An-
schaffung bezuschusst werden kann, muss 
das Neufahrzeug ein vor dem 1. Januar 
2012 zugelassenes Altfahrzeug ersetzen, 
welches höchstens eine gelbe Plakette er-
halten könnte (Schadstoffgruppe 3). Pro 
Unternehmen können jeweils drei Fahr-
zeuge gefördert werden. 

Die befristete Aktion läuft bis zum 31. 
August 2014. Sie soll die Nachfrage nach 
Euro 6 Fahrzeugen steigern und so einen 
weiteren Beitrag zur Senkung der Fein-
staub- und vor allem der Stickstoffdioxid-
belastung in der Luft leisten.

Euro 6 sieht für leichte Nutzfahrzeuge ei-
nen um 55 Prozent niedrigeren Stickstoffdi-
oxidausstoß gegenüber dem aktuellen Abgas-
standard Euro 5 vor. Ab 1. Juli 2014 werden 
in den Umweltzonen in NRW nur noch 
Fahrzeuge mit einer grünen Plakette fahren 
dürfen. Während bei den PKW bereits mehr 
als 90 Prozent über diese grüne Plakette ver-
fügen, liegt der Anteil bei den leichten Nutz-
fahrzeugen bis 3,5 Tonnen erst bei 70 Prozent.

Weitere Informationen erhalten Sie auf 
der Internetseite der NRW-Bank unter
www.nrwbank.de/de/foerderlotse-produk 
te/NRWBANKEffizienzkredit/15588/
nrwbankproduktdetail.html. ◆

Diskriminierung wegen Schwangerschaft
Die Klägerin sieht sich auf Grund ih-

res Geschlechts diskriminiert. Im Klein-
betrieb ihrer Arbeitgeberin galt zwar 
nicht das Kündigungsschutzgesetz, für 
die schwangere Klägerin bestand je-
doch der besondere Kündigungsschutz 
des § 9 MuSchG. Anfang Juli 2011 wur-
de aus medizinischen Gründen zudem 
ein Beschäftigungsverbot nach § 3 I 
MuSchG für die Klägerin ausgespro-
chen.

Dem Ansinnen der Beklagten, die-
ses Beschäftigungsverbot nicht
zu beachten, widersetzte sich 

die Klägerin. Am 14.7.2011 wurde fest-
gestellt, dass ihre Leibesfrucht (ab-)gestor-
ben war. Für den damit notwendig gewor-
denen Eingriff wurde die Klägerin auf den 
15.7.2011 ins Krankenhaus einbestellt. Sie 
unterrichtete die Beklagte von dieser Ent-
wicklung noch am 14.7.2011 und fügte 

hinzu, dass sie nach der Genesung einem 
Beschäftigungsverbot nicht mehr unterlie-
gen werde. Die Beklagte sprach umgehend 
eine fristgemäße Kündigung aus und warf 
diese noch am 14.7.2011 in den Briefkas-
ten der Klägerin. Dort entnahm sie die 
Klägerin nach ihrer Rückkehr aus dem 
Krankenhaus am 16.7.2011.

Das Landesarbeitsgericht sprach der 
Klägerin in zweiter Instanz eine Entschä-
digung in Höhe von 3.000,00 Euro zu. 
Das Bundesarbeitsgericht hat diese Ent-
scheidung nun bestätigt.

Die Klägerin wurde wegen ihrer 
Schwangerschaft von der Beklagten un-
günstiger behandelt und daher wegen 
ihres Geschlechtes benachteiligt, § 3 I 2 
AGG in Verbindung mit § 1 AGG. Dies 
ergibt sich schon aus dem Verstoß der Be-
klagten gegen das Mutterschutzgesetz. Da 

Mutter und totes Kind noch nicht ge-
trennt waren, bestand noch die Schwan-
gerschaft im Zeitpunkt des Zugangs der 
Kündigung. Auch der Versuch, die Klä-
gerin zum Ignorieren des Beschäftigungs-
verbotes zu bewegen und der Ausspruch 
der Kündigung noch vor der künstlich 
einzuleitenden Fehlgeburt indizieren die 
ungünstigere Behandlung der Klägerin 
wegen ihrer Schwangerschaft. Der beson-
dere, durch § 3 I AGG betonte Schutz der 
schwangeren Frau vor Benachteiligungen 
führt jedenfalls in einem Fall wie dem vor-
liegenden auch zu einem Entschädigungs-
anspruch nach § 15 II AGG. Dies ist un-
abhängig von der Frage zu sehen, ob und 
inwieweit Kündigungen auch nach den 
Bestimmungen des AGG zum Schutz vor 
Diskriminierungen zu beurteilen sind. ◆

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
12.12.2013 – Az. 8 AZR 838/12
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Beitragsbemessungsgrenzen 2014
Die vorläufigen Werte für 2014
 alte Bundesländer neue Bundesländer
 € Monat / € Jahr € Monat / € Jahr
Rentenversicherung

Beitragssatz 18,9 %
Beitragsbemessungsgrenze 5.950 / 71.400 5.000 / 60.000
monatlicher Höchstbeitrag * 1.124,55 945,00

Arbeitslosenversicherung
Beitragssatz 3,0 %
Beitragsbemessungsgrenze 5.950 / 71.400 5.000 / 60.000
monatlicher Höchstbetrag * 178,50 150,00

Krankenversicherung
Beitragssatz 15,5 % **
Beitragsbemessungsgrenze 4.050 / 48.600 4.050 / 48.600
monatlicher Höchstbetrag * 627,75 627,75

Pflegeversicherung
Beitragssatz 2,05 % ***
Beitragsbemessungsgrenze 4.050 / 48.600 4.050 / 48.600
monatlicher Höchstbetrag * 83,03 83,03

Höchstbeiträge Sozialabgaben monatliche Belastung **** monatliche Belastung****
Jahr 2004 1.868,54 1.678,56
Jahr 2005 1.915,94 1.707,94
Jahr 2006 1.931,44 1.710,44
Jahr 2007 1.799,62 1.630,92
Jahr 2008 1.823,60 1.638,00
Jahr 2009 1.867,09 1.674,14
Jahr 2010 1.880,38 1.687,43
Jahr 2011 1.907,33 1.747,03
Jahr 2012 1.933,07 1.752,27
Jahr 2013 1.961,23 1.764,13
Jahr 2014 2.013,83 1.805,78

Erläuterungen:
für *: AG- und AN-Anteil
für **: Einheitsbeitrag ohne

Zusatzbeiträge
für ***: 2,3 % für kinderlose Versicherte
für ****: ca. hälftig von AN und AG zu 

tragen
Angaben ohne Gewähr

Aktuelle Höhe
der Verzugszinsen

Die Höhe der Verzugs-
zinsen nach § 288 Abs. 
1 BGB beträgt aktuell 

4,37 % (5 % plus den Basiszins-
satz gemäß § 247 Abs. 1 BGB, 
der seit dem 1.1.2014 – 0,63 % 
beträgt). Bei Rechtsgeschäften, 
an denen ein Verbraucher nicht 
beteiligt ist, beträgt der Zinssatz 
nach § 288 Abs. 2 BGB aktuell 
7,37 % (8 % plus den Basiszins-

satz gemäß § 247 Abs. 1 BGB). 
(Stand: 20.1.2014, Angaben 
ohne Gewähr)

Den jeweils aktuellen Basis-
zinssatz können Sie im Internet 
einsehen bzw. abrufen unter der 
Internet-Adresse www.bundes-
bank.de/Redaktion/DE/Stan-
dardartikel/Bundesbank/Zins-
saetze/basiszinssatz.html.         ◆
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Fahrerflucht und Versicherung:
BGH-Urteil schafft Klarheit

Ein Autofahrer kann seinen Ver-
sicherungsschutz trotz einer Fahrer-
flucht vom Unfallort behalten. Wer 
nach einem Unfall versäumt, die Poli-
zei oder den Geschädigten zu informie-
ren, verliert nach einem höchstrichter-
lichen Urteil nicht automatisch die 
Ansprüche aus der Kaskoversicherung.

Es reicht unter Umständen aus, 
wenn der Fahrer seiner Versiche-
rung rechtzeitig Bescheid gibt, ent-

schied der Bundesgerichtshof. Selbst wenn 
sich der Fahrer wegen „unerlaubten Ent-
fernens vom Unfallort“ strafbar gemacht 
habe, kann es sein, dass die Versicherung 
trotzdem zahlen muss (AZ: IV ZR 97/11).

Im konkreten Fall war der Fahrer eines 
Geländewagens nachts auf einer Landstra-
ße bei von der Fahrbahn abgekommen 
und gegen einen Baum geprallt – nach sei-
ner Darstellung, weil Rehe auf der Fahr-
bahn standen, denen er ausweichen woll-
te. Er verständigte den ADAC, der das 
Fahrzeug abschleppte. Am nächsten Tag 

informierte er seine Versicherung – nicht 
aber die Polizei und das Straßenbauamt, 
das für den beschädigten Baum zuständig 
ist.

BGH: „Kein Automatismus“
Deshalb wollte die Kaskoversicherung 
den Schaden am Auto in Höhe von rund 
27.000 Euro nicht ersetzen. Sie sah den 
Straftatbestand des „unerlaubten Entfer-
nens vom Unfallort“ – umgangssprach-
lich: Fahrerfl ucht – erfüllt. Darum müsse 
die Versicherung nicht zahlen.

Dem wiedersprach nun der BGH. 
Strafbar könne sich zwar machen, wer 
sich – wie in diesem Fall – erlaubterweise 

Mitteilungspflicht gegenüber
Auszubildenden im Baugewerbe

Beabsichtigen Sie, Ihren Auszubil-
denden nach Beendigung des Berufs-
ausbildungsverhältnisses nicht in ein 
Arbeitsverhältnis auf unbestimmte 
Zeit zu übernehmen, so haben Sie ihm 
dies spätestens vier Monate vor der 
vereinbarten Beendigung des Berufs-
ausbildungsverhältnisses schriftlich 
mitzuteilen.

In den Fällen einer fehlenden, nicht 
rechtzeitigen oder unwirksamen Mit-
teilung wird ein unbefristetes Arbeits-

verhältnis fi ngiert. In den ersten sechs 
Monaten können Sie dieses nicht aus be-
triebsbedingten Gründen kündigen. 

Dieses ergibt sich aus dem neuen Ta-
rifvertrag zur Übernahme von Auszubil-
denden im Baugewerbe vom 3. Mai 2013. 
Dieser gewährt dem Auszubildenden zwar 
keinen unmittelbaren Anspruch in ein Ar-

beitsverhältnis, sieht jedoch eine Mittei-
lungspfl icht des Ausbildungsbetriebes für 
den Fall vor, dass eine Übernahme nicht 
beabsichtigt ist. Der Tarifvertrag gilt für 
alle Ausbildungsverhältnisse, die verein-
barungsgemäß nach dem 31. Dezember 
2013 enden.

Aus Gründen der Rechtssicherheit wird 
empfohlen, die Erklärung unabhängig 
von der Gewerkschaftszugehörigkeit des 
Auszubildenden und auch dann abzuge-
ben, wenn Sie grundsätzlich bereit sind, 
den Auszubildenden in ein Arbeitsverhält-
nis zu übernehmen. ◆
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Einkommensteuer

Darlehensverträge zwischen
nahen Angehörigen (BFH)

Darlehensverträge zwischen nahen 
Angehörigen sind in der Praxis ein be-
liebtes Instrument der Einkommens-
verlagerung, vor allem von Eltern auf 
ihre Kinder. Die Einkommensverlage-
rung ist gut, wenn die Darlehenszin-
sen beim Schuldner – häufig Eltern 
bzw. ein Elternteil – als Betriebsaus-
gaben oder Werbungskosten abzugs-
fähig sind.

Der Darlehensgläubiger, oft das 
Kind, muss die ihm gutgebrach-
ten Darlehenszinsen zwar als 

Einkünfte aus Kapitalvermögen versteu-
ern, Sparer-Pauschbetrag und Tarifvorteile 
führen aber häufi g zu nicht unerheblichen 
Steuerersparnissen bzw. zu überhaupt kei-
ner Steuerbelastung. Die Finanzverwal-
tung steht Darlehensvereinbarungen un-
ter nahen Angehörigen daher oft kritisch 
gegenüber. 

Im vorliegenden Fall betrieb der Klä-
ger eine Bäckerei. Er erwarb von seinem 
Vater umfangreiches Betriebsinventar. In 
Höhe des Kaufpreises gewährte der Vater 
dem Kläger ein verzinsliches Darlehen; 
diese Forderung trat der Vater sogleich an 
seine Enkel, die seinerzeit minderjährigen 
Kinder des Klägers, ab. Der Darlehens-
vertrag sah vor, dass die jährlichen Zinsen 
dem Darlehenskapital zugeschrieben wer-
den sollten. Beide Seiten sollten den Ver-
trag ganz oder teilweise mit einer Frist von 

sechs Monaten kündigen können. Das Fi-
nanzamt erkannte die Zinsaufwendungen 
nicht als Betriebsausgaben an.

Das Finanzgericht bestätigte diese Auf-
fassung mit der Begründung, die Ver-
einbarungen über das Stehenlassen der 
Zinsen, die kurzfristige Kündigungsmög-
lichkeit und das Fehlen von Sicherheiten 
seien nicht fremdüblich. Dem ist der Bun-
desfi nanzhof nicht gefolgt.

Dabei argumentierte dieser wie folgt: 
Der Fremdvergleich ist strikt vorzuneh-
men, wenn die Darlehensmittel dem Dar-
lehensgeber zuvor vom Darlehensnehmer 
geschenkt worden sind. Gleiches gilt, wenn 
in einem Rechtsverhältnis, für das die lau-
fende Auszahlung der geschuldeten Vergü-
tung charakteristisch ist, die tatsächliche 
Auszahlung durch eine Darlehensverein-
barung ersetzt wird. Dient das Angehöri-
gendarlehen hingegen der Finanzierung 
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
von Wirtschaftsgütern und ist die Darle-
hensaufnahme daher unmittelbar durch die 
Einkunftserzielung veranlasst, tritt die Be-
deutung der Unüblichkeit einzelner Klau-
seln des Darlehensvertrags zurück. Ent-
scheidend sind in diesen Fällen vielmehr 
die tatsächliche Durchführung der Zinsver-
einbarung und die fremdübliche Verteilung 
der Vertragschancen und -risiken. Maßstab 
für den Fremdvergleich sind jedenfalls bei 
solchen Darlehensverträgen zwischen An-

gehörigen, die nicht nur dem Interesse des 
Schuldners an der Erlangung zusätzlicher 
Mittel außerhalb einer Bankfi nanzierung 
dienen, sondern auch das Interesse des 
Gläubigers an einer gut verzinslichen Geld-
anlage berücksichtigen, nicht allein die 
Vertragsgestaltungen, die zwischen Dar-
lehensnehmern und Kreditinstituten üb-
lich sind, sondern ergänzend auch Verein-
barungen aus dem Bereich der Geldanlage 
(gegen BMF-Schreiben v. 23.12.2010, BStBl 
I 2011, 37, Rz 4 Satz 3).

Im vorliegenden Fall hätte der Kläger 
ohne das Angehörigendarlehen den Mit-
telbedarf für seine betriebliche Investition 
bei einem Kreditinstitut decken müssen, 
so dass das Finanzgericht bei der Durch-
führung des Fremdvergleichs großzügige-
re Maßstäbe hätte anlegen müssen als in 
Fällen, in denen z. B. Eigenmittel dem 
Betrieb entnommen und als Angehöri-
gendarlehen zurückgewährt werden. Bei 
der hier zu beurteilenden Fallgruppe kön-
nen einzelne unübliche Klauseln durch 
andere Vereinbarungen kompensiert wer-
den, solange gewährleistet ist, dass die 
Vertragschancen und -risiken insgesamt in 
fremdüblicher Weise verteilt sind. So kann 
beispielsweise das Fehlen von Sicherheiten 
jedenfalls bei kurzfristiger Kündigungs-
möglichkeit durch einen höheren Zinssatz 
ausgeglichen werden. ◆

Bundesfi nanzhof, Urteil vom 
22.10.2013 – Az. X R 26/11

vom Unfall ort entfernt hat und anschlie-
ßend nicht unverzüglich die Polizei oder 
den Geschädigten informiert. In solchen 
Fällen sei es jedoch ausreichend, wenn die 
Versicherung rechtzeitig informiert werde, 
entschied nun der BGH. Es gebe keinen 
„Automatismus“, dass bei einem Verstoß 
gegen die Strafvorschrift auch der Versi-
cherungsschutz entfalle.

Richterin beweist Realitätssinn
„Was hat die Versicherung davon, wenn 
noch in der Nacht auf den Anrufbeant-
worter des Straßenbauamtes gesprochen 
wird?“, fragte die Vorsitzende Richterin 
Barbara Mayen in der Verhandlung.

Wie die Richter in der Verhandlung 
andeuteten, dürfte sich mit der Entschei-

dung aber nichts daran ändern, dass bei 
der „klassischen“ Fahrerfl ucht der Versi-
cherungsschutz entfällt: Also dann, wenn 
der Fahrer einfach abhaut, ohne ausrei-
chend lange zu warten oder seine Per-
sonalien feststellen zu lassen. Der BGH 
verwies den Fall zur weiteren Aufklärung 
zurück an das Oberlandesgericht Dres-
den. ◆
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Anordnung, Billigung und
Duldung von Überstunden

Der Anspruch auf Vergütung von 
Überstunden setzt neben deren Leis-
tung voraus, dass die Überstunden 
vom Arbeitgeber angeordnet, gebil-
ligt, geduldet oder jedenfalls zur Er-
ledigung der geschuldeten Arbeit 
notwendig gewesen sind. Die Darle-
gungs- und Beweislast hierfür trägt 
der Arbeitnehmer. So entschied das 
Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 
10. April 2013 – 5 AZR 122/12 –.

Dem Urteil sind die folgenden Leit-
sätze zu entnehmen: 
1. Verlangt der Arbeitnehmer aufgrund 
arbeitsvertraglicher Vereinbarung, tarifl i-
cher Verpfl ichtung des Arbeitgebers oder 
nach § 612 Abs. 1 BGB eine Vergütung 
von Überstunden, hat er darzulegen und 
zu beweisen, dass er Arbeit in einem die 
Normalarbeitszeit übersteigenden zeitli-
chen Umfang verrichtet hat. 

2. Dabei genügt der Arbeitnehmer sei-
ner Darlegungslast, wenn er schriftsätzlich 
vorträgt, an welchen Tagen er von wann 
bis wann die Arbeit geleistet oder sich auf 
Weisung des Arbeitgebers zur Arbeit be-
reitgehalten hat. 

3. Auf diesen Vortrag muss der Arbeitge-
ber im Rahmen einer abgestuften Darle-
gungslast substantiiert erwidern und im 
Einzelnen vortragen, welche Arbeiten er 
dem Arbeitnehmer zugewiesen hat und 
an welchen Tagen der Arbeitnehmer von 
wann bis wann diesen Weisungen – nicht 
– nachgekommen ist. 

4. Die Darlegungs- und Beweislast dafür, 
dass geleistete Überstunden angeordnet, 
gebilligt, geduldet oder jedenfalls zur Erle-
digung der geschuldeten Arbeit erforder-
lich waren, trägt der Arbeitnehmer.  

5. Für eine ausdrückliche Anordnung von 
Überstunden muss der Arbeitnehmer vor-

tragen, wer wann auf welche Weise wie 
viele Überstunden angeordnet hat. 

6. Konkludent ordnet der Arbeitgeber 
Überstunden an, wenn er dem Arbeit-
nehmer Arbeit in einem Umfang zuweist, 
die unter Ausschöpfung der persönlichen 
Leistungsfähigkeit nur durch Überstun-
den zu bewältigen ist. 

7. Dazu muss der Arbeitnehmer darle-
gen, dass eine bestimmte angewiesene Ar-
beit innerhalb der Normalarbeitszeit nicht 
zu leisten oder ihm zur Erledigung der 
aufgetragenen Arbeiten ein bestimmter 
Zeitraum vorgegeben war, der nur durch 
Leistung von Überstunden eingehalten 
werden konnte.

8. Allein die Anwesenheit des Arbeitneh-
mers im Betrieb oder an einem Arbeitsort 
außerhalb des Betriebes begründet keine 
Vermutung dafür, Überstunden seien zur 
Erbringung der geschuldeten Arbeit not-
wendig gewesen. 

9. Ist eine Monatsarbeitszeit vereinbart, 
muss der Arbeitnehmer zudem darlegen, 
dass einzelne, zur Erledigung der zuge-
wiesenen Arbeiten geleistete Überstunden 
nicht innerhalb einer fl exibel gehandhab-
ten Monatsarbeitszeit ausgeglichen wer-
den konnten. 

10. Die Billigung von Überstunden setzt 
voraus, dass der Arbeitgeber zu erkennen 
gibt, mit der schon erfolgten Leistung be-
stimmter Überstunden einverstanden zu 
sein. Das muss nicht ausdrücklich erfol-

gen und kann insbesondere dann anzu-
nehmen sein, wenn der Arbeitgeber oder 
ein für ihn handelnder Vorgesetzter des 
Arbeitnehmers eine bestimmte Anzahl 
von Stunden abzeichnet und damit sein 
Einverständnis mit einer Überstunden-
leistung ausdrückt.

11. Eine widerspruchslose Entgegennahme 
der vom Arbeitnehmer gefertigten Arbeits-
zeitaufzeichnungen reicht dazu nicht aus. 
Vielmehr muss der Arbeitnehmer darle-
gen, wer wann auf welche Weise zu erken-
nen gegeben hat, mit der Leistung welcher 
Überstunden einverstanden zu sein. 

12. Für die Duldung von Überstunden 
muss der Arbeitnehmer darlegen, von 
welchen wann geleisteten Überstunden 
der Arbeitgeber auf welche Weise wann 
Kenntnis erlangt haben soll und dass es im 
Anschluss daran zu einer weiteren Über-
stundenleistung gekommen ist. Erst wenn 
dies feststeht, ist es Sache des Arbeitgebers, 
darzulegen, welche Maßnahmen er zur 
Unterbindung der von ihm nicht ge-woll-
ten Überstundenleistung ergriffen hat. 

Das Urteil hat folgende praktische 
Auswirkungen: 
Das Bundesarbeitsgericht will offenbar 
vermeiden, dass Arbeitnehmer ohne wei-
teres für eigenmächtig geleistete Über-
stunden, die nicht im Interesse des Betrie-
bes liegen, Vergütungsansprüche geltend 
machen können. Deshalb werden an die 
Darlegungs- und Beweislast des Arbeit-
nehmers hohe Anforderungen gestellt. 
Dabei differenziert das Gericht zwischen 
einer ausdrücklichen Anordnung und ei-
ner schlichten Billigung, Duldung oder 
sich aus der betrieblichen Situation er-
gebenden Notwendigkeit der geleisteten 
Überstunden. Die vorstehenden Leitsät-
ze zeigen, unter welchen Voraussetzungen 
der Arbeitnehmer in diesen Fällen seiner 
Darlegungs- und Beweislast genügt. ◆
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Fehlerhafte Massenentlassungsanzeige
Eine Kündigung ist nichtig, wenn 

zum Zeitpunkt ihres Zugangs die nach 
§ 17 Abs. 1 KSchG erforderliche Massen-
entlassungsanzeige nicht wirksam er-
stattet wurde. So entschied das Bun-
desarbeitsgericht mit Urteil vom 22. 
November 2012 – 2 AZR 371/11 –. 

Damit die Agentur für Arbeit 
rechtzeitig über einen außerge-
wöhnlich hohen Zugang neuer 

Arbeitsloser informiert ist und sich hierauf 
einstellen kann, sind Arbeitgeber ab einer 
Betriebsgröße von mindestens 21 Arbeit-
nehmern gesetzlich dazu verpfl ichtet, im 
Falle von Massenentlassungen der Agen-
tur für Arbeit Anzeige zu erstatten.

Massenentlassungen liegen nach § 17 
KSchG dann vor, wenn der Arbeitgeber
» in Betrieben mit in der Regel mehr als 

20 und weniger als 60 Arbeitnehmern 
mehr als fünf Arbeitnehmer,

» in Betrieben mit in der Regel mindes-
tens 60 und weniger als 500 Arbeit-
nehmern 10 Prozent der im Betrieb re-
gelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer 
oder aber mehr als 25 Arbeitnehmer,

» in Betrieben mit in der Regel mindes-
tens 500 Arbeitnehmern mindestens 
30 Arbeitnehmer

innerhalb von 30 Kalendertagen entlässt. 

Das Bundesarbeitsgericht hat es bisher 
offen gelassen, ob eine nicht ordnungs-
gemäße – weil etwa verspätet erstattete 
– Massenentlassungsanzeige zur Unwirk-
samkeit einer zuvor ausgesprochenen 
Kün digung führt. In der vorliegenden 
Entscheidung stellt das Gericht nunmehr 
klar, dass das Fehlen einer wirksamen 

Massenentlassungsanzeige vor Ausspruch 
der Kündigung zur Unwirksamkeit der 
Kündigung führt. 

Das Urteil hat folgende praktische 
Auswirkungen: Die Entscheidung 
schafft Klarheit über die Rechtsfolgen ei-
ner fehlerhaften Massenentlassungsanzei-
ge. Das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes 
verdeutlicht, dass bei der Umsetzung von 
Massenentlassungen von Arbeitgeberseite 
ein besonderes Augenmerk auf eine den 
gesetzlichen Anforderungen genügende 
Anzeige zu legen ist, da eine fehlerhafte 
Anzeige eine Vielzahl unwirksamer Kün-
digungen zur Folge haben kann. Hierbei 
muss beachtet werden, dass die fehlerhaf-
te Massenentlassungsanzeige auch nicht 
durch einen positiven Bescheid der Agen-
tur für Arbeit nach § 18 KSchG geheilt 
werden kann.  ◆
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Thermografieaktion für Oberberg
geht in die sechste Runde

Der Oberbergische Kreis, die Volks-
bank Oberberg eG und die Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land unter-
stützen gemeinsam Hauseigentümer, 
die ihre Immobilie energetisch über-
prüfen und sanieren lassen wollen.

Die Akteure der kreisweiten Ther-
mografi eaktion sehen dabei zur-
zeit „sehr gute Bedingungen“, 

um energetisch zu sanieren. Grund da-
für sind niedrige Zinsen und gute Förde-
rungsmöglichkeiten bei hohen Energie-
kosten. Fast jeder Hausbesitzer kann so 
letztendlich sparen.

Der Aufwand bei der Aktion ist gering. 
Es werden in den frühen Morgenstunden, 
bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, 
mit einer Spezialkamera vier Wärmebil-
der vom Haus aufgenommen. Die Bilder 
zeigen Lage, Art und Umfang eines mög-
lichen Schadens und machen Wärmebrü-
cken, Schwachstellen in der Gebäude-
Substanz und mangelnde Isolierung sofort 
sichtbar.  So lassen sich die Mankos des 

Hauses effi zient aufdecken und vorbeu-
gende Instandhaltungs- oder Moderni-
sierungs-Maßnahmen sehr gezielt planen. 

Auch bei Ungewissheit, ob überhaupt sa-
niert werden muss, wird hierdurch Klar-
heit geschaffen.

Wie schon in den Jahren zuvor, bie-
tet die Volksbank Oberberg eG 
allen interessierten Immobili-
enbesitzern Thermografi eauf-
nahmen ihrer Häuser an. Die 
Aktion beinhaltet eine individu-
elle „Thermografi emappe“ mit 
einer Interpretation der Auf-
nahmen, eine Kurzauswertung 
der identifi zierten Schwachstel-
len durch einen zertifi zierten 
Energieberater sowie allgemei-
ne Modernisierungstipps und 
Empfehlungen zur weiteren 
Vorgehensweise.

Zudem gibt es hier Aktions-
konditionen. Hausbesitzer zah-
len 100 Euro für die energe-

tische Überprüfung, und für weitere 50 
Euro erstellt ein anerkannter Energiebe-
rater zusätzlich ein Kurzgutachten. „Die 

Kosten dafür wären sonst etwa doppelt 
so hoch“, informiert der Vorstandsvorsit-
zende der Volksbank Oberberg eG, Ingo 
Stockhausen.

„Neubauten nach der geltenden Ener-
gieeinsparverordnung zu planen und zu 
errichten“, so Marcus Otto, Hauptge-
schäftsführer der Kreishandwerkerschaft, 
„ist gegenüber dem Sanieren im Bestand 
unter ökonomischen und energetischen 
Gesichtspunkten vergleichsweise einfach, 
denn Bestandssanierung erfordert hohen 
handwerklichen Fachverstand. Besonders 
hier zeigt sich, was Handwerk kann! Und 
dank der jährlich wiederkehrenden Ak-
tion wurde mittlerweile schon bei 600 
Bauten bewiesen, dass fachgerecht vorge-
nommene Dämmung den Wärmeverlust 
deutlich reduziert.“

Interessierte können sich auf der Inter-
netseite der Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land unter www.handwerk-direkt.
de (Rubrik Aktuelles) informieren und 
anmelden. ◆

Thermograf Franz Liebelt demonstriert, welche Wärmebilder zur Analyse
erstellt werden müssen. Kreisdirektor Jochen Hagt, Volksbankvorstand
Ingo Stockhausen und Marcus Otto von der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land 
sind von dem Konzept zur energetischen Sanierung überzeugt. (Foto:OBK)
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Möbelmesse IMM in Köln zeigte branchenübergreifende Neuerungen 

Die gute Nachricht: Es entstehen
nie dagewesene Wohnwelten

Mehr Mut zu Farbe, Form und Ma-
terial – Inszenierung ist angesagt! Das 
Wohnen wird immer mehr zum Abbild 
der globalen Moderne. Die größte Mö-
belmesse der Welt gestattete ihren Be-
suchern vom 13.-19. Januar einen hoff-
nungsvollen Blick in die Zukunft.

Gerade die Deutschen entwickeln 
immer mehr Wohnbewusstsein. 
Orientiert wird sich am Indivi-

duellen, und wer schon alles hat, braucht 
neue Angebote, bei denen er gerne zu-
greift. Die Neuerungen sind branchen-
übergreifend und reichen vom Raumaus-
statter-, über Elektro- und Sanitär- bis hin 
zum Infotechnik-Handwerk. 

Die braunlastige Welle im Bereich Mo-
bilar, die ihren Höhepunkt von 2007 bis 
2009 feierte, ebbt nun deutlich ab. Eine 

wahre Farboffensive, besonders in den Tö-
nen Blau, Grün und Rot, ist nun auf dem 
Vormarsch. Statt der Lederbezüge, deren 
Polstergestelle fast ausschließlich in ei-
ner eckigen und kubischen Form verlangt 
wurden, geht der Trend jetzt wieder zu 
Stoffbezügen und die Gestelle sind viel-
fach abgerundet zu fi nden. Zwar bevorzu-
gen Männer eher Leder statt Stoff, dann 
aber fehlt der Wohlfühleffekt, der dem 
trendigen Bewusstsein nach Gemütlich-
keit und Wärme entgegensteht. Ein weite-
rer Vorteil von Stoff ist, dass er Schall- und 
Akustikprobleme löst. Eine Trendwende 
sind ebenfalls die Polsterungen an sich, 
die bis vor kurzem noch sehr fest sein soll-
ten. Jetzt werden wieder weiche Polster 
verlangt, die eine legere Optik und sogar 
Faltenwurf und Wellen haben dürfen. Was 
also früher als störend empfunden wurde, 
wird nun als Kuschel- und Wohlfühloase 
wahrgenommen.  

Nach dem Motto „Zurück zur Natur“ 
ist auch der Naturstoff Holz wieder tren-
dy. Das Material wird vielfach im mo-
dernen Landhausstil verarbeitet, was ein 
angenehmes Geborgensein vermittelt. An-
gesagt sind geölte aber nicht hochglanzla-
ckierte Hölzer - auch als Bodenbelag stil-

voll umgesetzt. Felle in allen Variationen 
und Hirschgeweihe an den Wänden run-
den den gewünschten Effekt ab.

Dem entgegen steht eine Käufer-
schicht, die das untermöblierte Interi-
eur bevorzugen, wo es heißt „Weniger ist 
mehr“. Dabei werden gerne Multifunkti-
onsschränke gekauft, die mit eingebauten 
Lautsprechersystemen Funktion und De-
sign kombinieren. Hier soll es besonders 
sachlich und eckig sein, mit dem Wunsch 
nach hochmoderner Technik. Diese Kun-
den lieben beispielsweise Einrichtungen, 
die sie von überall auf der Welt über das 
Smartphone steuern können. Elektrische 
Jalousien, innen wie außen installierte Be-
schattungssysteme, die Heizungsanlage 
und dergleichen mehr werden so ein- und 
ausgeschaltet. 

Gerne gespielt wird auch mit Licht. 
Man fi ndet Leuchttechnik hinter ge-
schwungenen Holzverkleidungen oder 
auch in Gardinen eingenähte LED-Be-
leuchtungen. Lampen, mal gradlinig mal 
extravagant verschnörkelt, sind vielfach in 
Handarbeit zu einem Kunstwerk verfl och-
ten, verknotet oder veredelt. Im hochprei-
sigen Segment wird mit Blattgold und 
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-Silber gearbeitet. Neue Manufakturen 
sind entstanden, die im Designlampenbe-
reich tätig sind – hier kann König Kunde 
seine Leuchten sogar individuell mitge-
stalten. Besonders durch die LED-Tech-
nik sind neue fassettenreiche Kreativfelder 
eröffnet worden, die der Fantasie kaum 
mehr Grenzen setzen.

Der Trend zur abgerundeten Optik 
zeigt sich auch im gesamten Badezim-
mer samt Waschbecken, Wasserhahn und 
Badewanne. Das Bad ist vom einstigen 
Waschraum zur Wohlfühloase mutiert 

– das Element Wasser wird im moder-
nen Badezimmer gebändigt und geführt. 
Sanfter Regen aus großen Tellerbrausen 
und Liegeduschen ermöglichen ein neues 
Wascherlebnis. Zudem puscht der barrie-
refreie Duschzutritt die Badbranche. Auch 
hier ist durch Lichtvielfalt, modernster 
Technik, Fußbodenheizung und einge-
bautem TV-Monitor das Bad des 21. Jahr-
hunderts erfunden.

Für die Zukunft liegt die Hoffnung der 
Branchen darin, dass der Anteil der Bevöl-
kerung weiter steigt, der großen Wert auf 

die Inneneinrichtung legt. Genügend Ka-
pital ist da, fl oss in den letzten Jahren je-
doch noch nicht allzu sehr in diesen Markt. 
Auch der Möbelhandel hatte schwierige 
Zeiten zu überstehen – besonders durch die 
Finanzkrise, die die Kaufl ust stark brems-
te. Diese Wunde scheint jetzt zu verheilen, 
denn die Lust auf Kaufen, Bauen und Ge-
stalten der Kunden nimmt merklich zu.  ◆
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» Eduard Arnold 15.12.2008
Wipperfürth, Friseurinnung

Betriebsjubiläen
50 Jahre
» GbR Helmut und Andreas Wirths 5.3.2014

Morsbach, Tischlerinnung

Runde Geburtstage
» Ulrich Hamacher 6.2.2014 55 Jahre

Vorstandsmitglied der Baugewerksinnung
Fachgruppenleiter: Zimmerer

» Dieter Himperich 11.2.2014 60 Jahre
Obermeister der Fleischerinnung

» Wilhelm Eimermacher 26.2.2014 60 Jahre
Vorstandsmitglied der Kraftfahrzeuginnung

» Bernd Schätzmüller 2.3.2014 70 Jahre
Vorstandsmitglied der Innung für Metalltechnik

» Udo Napiwotzki 8.3.2014 55 Jahre
ehem. stellv. Obermeister der Tischlerinnung

» Martin Steinkühler 23.3.2014 50 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

» Helmut Glunz 25.3.2014 55 Jahre
Vorstandsmitglied der Innung für Metalltechnik

Arbeitnehmerjubiläum
25 Jahre
» Britta Groneuer 1.2.2014

Gerold Eilers GmbH, Bergisch Gladbach
Bäckerinnung

» Guido Kletscher 7.2.2014
RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Leverkusen
Elektroinnung

» Ralf Becker 15.2.2014
L Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Leverkusen
Elektroinnung

» Günter Müsse 15.2.2014
RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Leverkusen
Elektroinnung

Goldene Meisterbriefe
» Hans Gert Koch 20.5.2010

Reichshof, Fleischerinnung

Neue Innungsmitglieder
» Kai Christian Stühn

Nümbrecht, Bäckerinnung
» Hans Hamacher

Leverkusen, Baugewerksinnung
» Michael Dürholt

Radevormwald, Dachdeckerinnung
» ISW Gasanalytik und Elektrotechnik GmbH

Nümbrecht, Elektroinnung
» Kai Pack

Nümbrecht, Elektroinnung
» Kim Asmus

Leverkusen, Friseurinnung
» Gökben Özkara

Wermelskirchen, Friseurinnung
» Stefan Körner

Gummersbach, Friseurinnung
» Jakup Ramadani

Leverkusen, Friseurinnung
» Rolf Labonte

Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeuginnung
» Dirk Hammer

Bergneustadt, Kraftfahrzeuginnung
» Björn Knebel

Kürten, Kraftfahrzeuginnung
» Konstantin Koussoulakos

Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeuginnung
» Tim Heep

Leichlingen, Maler- und Lackiererinnung
» Carsten Miebach

Engelskirchen, Tischlerinnung
» Sebastian Spiller

Wermelskirchen, Tischlerinnung

25 Jahre
» Gerold Eilers GmbH 1.2.2014

Bergisch Gladbach, Bäckerinnung
» Dirk Sänger 8.2.2014

Reichshof, Elektroinnung
» Georg Rumswinkel 20.2.2014

Reichshof, Elektroinnung
» Gutjahr Systemtechnik GmbH 15.3.2014

Burscheid, Baugewerksinnung
» Karl-Heinz Steiniger GmbH 22.3.2014

Reichshof, Maler- und Lackiererinnung
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Weihnachtsfeier der Bäcker-Altmeister

Vergabe von drei Goldenen
Meisterbriefen rundete Feier ab

Eine stimmungsvolle Zusammen-
kunft erlebten auch dieses Jahr wie-
der die Bäcker-Altmeister bei ihrer 
traditionellen Weihnachtsfeier, die 
im großen Saal des Hauses der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land 
stattfand.

Beinahe 40 Gäste fanden sich an den 
festlich geschmückten Tischen ein 
und genossen Kaffee, Selbstgeba-

ckenes, gute Gespräche und ein Gläschen 
Sekt. Neben dem gemeinsamen Singen 
von Weihnachtsliedern nutzte man bei der 
Feier auch die passende Gelegenheit, drei 
Goldene Meisterbriefe zu verleihen.

So wurde Wilhelm Pütz aus Gum-
mersbach geehrt, der seine Meisterprü-
fung am 3.7.1963 bei der Handwerks-
kammer in Südwestfalen ablegte. Seit 
1998 ist er Ehrenobermeister der Bäcke-
rinnung, war von 1972 bis 1998 Vorstand 
der Bäckerinnung für den Oberbergischen 
Kreis,  von 1975 bis 1978 stellvertreten-
der Obermeister und von 1978 bis 1998 
Obermeister. 

Ebenfalls geehrt wurde Konrad Har-
tinger aus Bergisch Gladbach, der seine 
Meisterprüfung am 7.11.1963 in Köln ab-
legte. Er war Vertreter für Backhilfsmittel 
und Reisebackmeister. Zuletzt hat Konrad 

Hartinger ehrenamtlich die Backstube im 
Museum in Bensberg betreut.

Als dritter Bäckermeister freute sich 
Heinz-Peter Kohlgrüber aus Bergisch 
Gladbach über seine Ehrung und die 
Überreichung des Goldenen Meisterbrie-
fes. Er legte ebenfalls seine Meisterprü-
fung am 7.11.1963 in Köln ab. Heinz-Pe-
ter Kohlgrüber war Unternehmensberater, 
Fachlehrer, DLG-Sachverständiger und 
Fachberater beim Verband Westfalen-
Lippe.

Wir gratulieren an dieser Stelle noch 
einmal ganz herzlich! ◆
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20.2.2014, 18.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Elektroinnung
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

21.2.2014, 18.30 Uhr
Lossprechungsfeier der Kraftfahrzeuginnung
Halle 32, Steinmüllerallee 10, 51643 Gummersbach

26.2.2014, 19.30 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung

9.3.2014, 11.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik
Gaststätte Norhausen, Felderstr. 17, 51371 Leverkusen

10.3.2014, 19.30 Uhr
Freiseurinnung: Modepräsentation Frühjahr/Sommer

11.3.2014, 15.00 Uhr
Innungsversammlung der Bäckerinnung

14.3.2014, 19.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Innung für Metalltechnik
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

Seminare 2014
8.3.2014, 10.00 – 16.00 Uhr

Erfolgreich verkaufen: Der Verkaufsabschluss –
vom Sympathieaufbau zur Unterschrift 

17.3.2014, 12.00 – 16.00 Uhr
Friseurinnung: Kostenkontrolle im Friseursalon

26.3.2014, 19.30 – 21.30 Uhr
Friseurinnung: Professional Make up

29.3.2014, 11.00 – 15.00 Uhr
Krav Maga: Selbstverteidigung
für Frauen und Mädchen

29.3.2014, 10.00 – 16.00 Uhr
Erfolgreich verkaufen: Verkaufserfolg?
...ist keine Frage des Zufalls

2 Editorial Handwerksforum Recht + Au

Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.

füfürr FrFrauauenen uundnd MMädädchchenen
29.3.2014, 10.00 – 16.00 Uhr

Erfolgreich verkaufen: Verkaufserfolg?
...ist keine Frage des Zufalls

Termine Erste Hilfe 2014
12.3.2014, 8.30 – 16.30 Uhr

Auffrischungskurs
24./25.3.2014, 8.30 – 16.30 Uhr

Grundkurs/Brandschutzhelferkurs
14.4.2014, 8.30 – 16.30 Uhr

Auffrischungskurs
08./09.05.2014, 8.30 – 16.30 Uhr

Grundkurs/Brandschutzhelferkurs
22./23.5.2014, 8.30 – 16.30 Uhr

Grundkurs/Brandschutzhelferkurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

27.6.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

30.6.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

22.8.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

1.9.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

4./5.9.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs/Brandschutzhelferkurs

15.9.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

8.10.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

9.10.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

13./14.10.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs/Brandschutzhelferkurs

Bergisches Energiekompetenzzentrum
(Entsorgungszentrum Leppe), Am Berkebach,

51789 Lindlar-Remshagen
5./6.11.2014, 8.30 – 16.30 Uhr

Grundkurs/Brandschutzhelferkurs






